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203011

Verordnung zur Neuregelung der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung der Rechtspfl egerinnen und 

Rechtspfl eger des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie zur Änderung der Verordnung über die 

 Ausbildung für die Laufbahn des Dienstes der 
 Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister 

des Landes Nordrhein-Westfalen
Vom 8. Oktober 2018

Artikel 1
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 

der Rechtspfl egerinnen und Rechtspfl eger 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Rechtspfl egerausbildungsordnung – Rpfl AO)

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamten-
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) 
verordnet das Ministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit dem Ministerium des Innern und dem Ministerium 
der Finanzen:

Inhaltsübersicht
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Einleitende Vorschriften

§ 1  Erwerb der Befähigung

§ 2  Ausbildungsziel, Ausbildungsgrundsätze
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§ 3  Einstellung

§ 4  Bewerbung
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§ 6  Aufnahme in den Vorbereitungsdienst, Status

Abschnitt 3
Ausbildung

§ 7  Dauer des Vorbereitungsdienstes

§ 8  Gliederung und Gestaltung der Ausbildung

§ 9   Fachwissenschaftliches Studium (erster, dritter und 
fünfter Studienabschnitt)

§ 10   Fachpraktische Ausbildung (zweiter und vierter 
Studienabschnitt)

§ 11  Begleitende Lehrveranstaltungen
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§ 31  Prüfungszeugnis

§ 32  Ordnungswidriges Verhalten im Prüfungsverfahren

§ 33  Wiederholung der Prüfung

§ 34  Entscheidungen über Prüfungsleistungen

§ 35   Zuerkennung der Befähigung für die Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt des Justizdienstes

§ 36  Aufbewahrungsfristen

Abschnitt 5
Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte

§ 37  Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte

Abschnitt 6
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Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 39  Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

Abschnitt 1
Einleitende Vorschriften

§ 1
Erwerb der Befähigung

Die Befähigung zur Wahrnehmung der Geschäfte der 
Rechtspfl egerinnen und Rechtspfl eger sowie der sonsti-
gen Aufgaben der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegs-
amt des Justizdienstes wird durch das Ableisten des Vor-
bereitungsdienstes und das Bestehen der Rechtspfl eger-
prüfung erworben.

§ 2
Ausbildungsziel, Ausbildungsgrundsätze

(1) Die Rechtspfl egerausbildung soll zur Berufsfähigkeit 
und zur Berufsfertigkeit führen. Sie soll Rechtspfl egerin-
nen und Rechtspfl eger heranbilden, die nach ihrer Per-
sönlichkeit und nach ihren allgemeinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten in der Lage sind, selbstständig auf den ihnen 
gesetzlich zugewiesenen Aufgabengebieten der Rechts-
pfl ege mit sozialem und wirtschaftlichem Verständnis Le-
benssachverhalte zu erfassen, zu klären und zu ordnen, 
Verfahren gesetzmäßig und mit praktischem Geschick zu 
betreiben, sachgerechte Entscheidungen zu treffen und 
sie verständlich zu begründen. Auch in die Aufgaben der 
Justizverwaltung soll die Ausbildung einführen.

(2) Die Rechtspfl egerausbildung vermittelt zur Errei-
chung des in Absatz 1 genannten Ziels neben der berufl -
ichen Grundbildung in dem jeweils erforderlichen Um-
fang wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden 
sowie berufspraktische Kenntnisse und Fertigkeiten, 
auch soweit sie für den Umgang mit moderner, das 
Rechtspfl egeraufgabenfeld berührender Informations-
technologie benötigt werden. Die Fähigkeit zum prob-
lemorientierten und methodischen Denken und Handeln 
ist ebenso zu fördern wie die allgemeinen berufl ichen Fä-
higkeiten, insbesondere zur Kommunikation und Zusam-
menarbeit, zur kritischen Überprüfung des eigenen Ver-
haltens sowie zum selbstständigen und wirtschaftlichen 
Handeln.

(3) Die Rechtspfl egeranwärterinnen und Rechtspfl eger-
anwärter werden so ausgebildet, dass sie sich der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung unseres Staa-
tes verpfl ichtet fühlen und ihren künftigen Beruf als 
Dienst an den Bürgerinnen und Bürgern sowie für das 
allgemeine Wohl auffassen. In der Ausbildung wird dar-
auf hingewirkt, dass diese Einstellung sich auch in der 
Arbeitsweise, insbesondere im Umgang mit dem rechtsu-
chenden Publikum, niederschlägt. In der Ausbildung 
sind Bedeutung und Auswirkungen des Europarechts zu 
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berücksichtigen. Die Rechtspfl egeranwärterinnen und 
Rechtspfl egeranwärter sollen europaspezifi sche Kennt-
nisse erwerben.

(4) Die Rechtspfl egeranwärterinnen und Rechtspfl eger-
anwärter sind verpfl ichtet, ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten durch Selbststudium zu vervollkommnen. Ihr 
Selbststudium ist zu fördern. Sie sollen dazu befähigt 
werden, sich eigenständig weiterzubilden.

(5) Zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken können 
Akten aus der gerichtlichen und staatsanwaltschaftli-
chen Praxis sowie Verwaltungsakten beigezogen und ver-
vielfältigt werden.

Abschnitt 2
Einstellung und Zulassung

§ 3
Einstellung

(1) Zur Ausbildung im Rahmen des Vorbereitungsdiens-
tes kann zugelassen werden, wer

1.  die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt,

2.  nach charakterlichen, geistigen und körperlichen An-
lagen sowie in gesundheitlicher Hinsicht für die Lauf-
bahn geeignet ist, wobei von schwerbehinderten Men-
schen nur das für die Laufbahn erforderliche Min-
destmaß körperlicher Eignung verlangt werden darf 
sowie

3.  eine zu einem Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung oder einen gesetzlich als gleichwertig 
anerkannten Bildungsstand besitzt.

(2) Über die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ent-
scheidet die Präsidentin oder der Präsident des Oberlan-
desgerichts.

§ 4
Bewerbung

(1) Das Bewerbungsgesuch ist an die Präsidentin oder 
den Präsidenten des Oberlandesgerichts zu richten, in 
dessen Bezirk die Bewerberin oder der Bewerber einge-
stellt werden will.

(2) Der Bewerbung sind beizufügen:

1.  ein Lebenslauf,

2.   eine beglaubigte Abschrift (Ablichtung) des Zeugnis-
ses oder der Bescheinigung, durch die die Vorausset-
zung des § 3 Absatz 1 Nummer 3 nachgewiesen wird,

3.   beglaubigte Abschriften (Ablichtungen) von Zeugnis-
sen über die Tätigkeiten seit der Schulentlassung und

4.   eine Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertre-
ter, wenn die Bewerberin oder der Bewerber noch 
nicht volljährig ist.

(3) Bewerberinnen oder Bewerber, die bereits im Justiz-
dienst stehen, reichen ihr Gesuch auf dem Dienstweg ein. 
Soweit die erforderlichen Unterlagen in den Personalak-
ten enthalten sind, kann auf sie Bezug genommen wer-
den. Die Leiterin oder der Leiter des Gerichts oder der 
Behörde, bei der das Beschäftigungsverhältnis besteht, 
hat sich in einer dienstlichen Beurteilung über Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung der Bewerberin oder 
des Bewerbers zu äußern. Etwaige Bedenken gegen die 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst sind darzustellen.

§ 5
Zulassung

(1) Bewerberinnen oder Bewerber, deren Einstellung in 
Aussicht genommen ist, haben auf Anforderung

1.  zu erklären,

  a)   ob sie gerichtlich vorbestraft sind und ob gegen sie 
ein gerichtliches Strafverfahren oder ein Ermitt-
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft anhängig 
ist sowie

  b)  ob sie in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen 
leben,

2.   bei der zuständigen Meldebehörde ein Führungszeug-
nis zur Vorlage bei der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Oberlandesgerichts zu beantragen und

3.  das Original des Zeugnisses oder der Bescheinigung, 
durch die die Voraussetzung des §  3 Absatz  1 Num-
mer 3 nachgewiesen wird, vorzulegen.

(2) Vor der Berufung in das Beamtenverhältnis müssen 
weiterhin eine Geburtsurkunde oder ein beglaubigter 
Ausdruck aus dem Geburtenregister, bei Verheirateten 
auch die Eheurkunde oder ein beglaubigter Ausdruck 
aus dem Eheregister, bei Lebenspartnern auch die Le-
benspartnerschaftsurkunde oder ein beglaubigter Aus-
druck aus dem Lebenspartnerschaftsregister, sowie ein 
amtsärztliches Gesundheitszeugnis vorliegen.

§ 6
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst, 

Status

(1) Die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber wer-
den in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen und 
gleichzeitig der Fachhochschule für Rechtspfl ege Nord-
rhein-Westfalen zugewiesen. Sie führen während des Vor-
bereitungsdienstes die Dienstbezeichnung „Rechtspfl e-
geranwärterin“ beziehungsweise „Rechtspfl egeranwärter“.

(2) Die Rechtspfl egeranwärterinnen und Rechtspfl eger-
anwärter werden durch die Zuweisung an die Fachhoch-
schule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen deren Stu-
dierende.

Abschnitt 3
Ausbildung

§ 7
Dauer des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre, §  2 Ab-
satz  1 Satz  1 des Rechtspfl egergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. April 2013 (BGBl. I S. 778, 
2014 I S.  46), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2429) geändert worden ist. 
§  64 Absatz  2 Satz  1 des Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der jeweils 
geltenden Fassung fi ndet keine Anwendung.

(2) Auf den Vorbereitungsdienst können ein erfolgreich 
abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften bis 
zur Dauer von zwölf Monaten und ein Vorbereitungs-
dienst nach §  5b des Deutschen Richtergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 
(BGBl. I S. 713), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 8. Juni 2017 (BGBl. S. 1570) geändert worden ist, bis 
zur Dauer von sechs Monaten angerechnet werden. Die 
Entscheidung trifft die Präsidentin oder der Präsident 
des Oberlandesgerichts im Einvernehmen mit der Leite-
rin oder dem Leiter der Fachhochschule für Rechtspfl ege 
Nordrhein-Westfalen.

§ 8
Gliederung und Gestaltung der Ausbildung

(1) Die Rechtspfl egerausbildung gliedert sich in fachwis-
senschaftliche und in fachpraktische Studienzeiten. Die 
fachwissenschaftlichen Studienzeiten werden an der 
Fachhochschule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen 
im Studiengang Rechtspfl ege abgeleistet, die fachprakti-
schen Studienzeiten bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften.

(2) Die Ausbildung umfasst fünf Studienabschnitte. Rei-
henfolge und Dauer der Studienabschnitte werden wie 
folgt festgelegt:

Fachwissenschaftliches Studium I (Teil 1) 5 Monate

Fachpraktische Ausbildung I 2 Monate

Fachwissenschaftliches Studium I (Teil 2) 5 Monate

Fachwissenschaftliches Studium II 7 Monate

Fachpraktische Ausbildung II 10 Monate

Fachwissenschaftliches Studium III 7 Monate.
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(3) Die fachwissenschaftlichen Studienzeiten werden 
durch die Studienordnung der Fachhochschule für 
Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen geregelt.

(4) Die fachpraktischen Studienzeiten werden durch die 
Ausbildungspläne geregelt, die Ausbildungsziel, Ausbil-
dungsgegenstände und Ausbildungsmethoden erläutern. 
Die Präsidentinnen oder Präsidenten der Oberlandesge-
richte erstellen die Ausbildungspläne nach gegenseitiger 
Abstimmung jeweils für ihren Geschäftsbereich, und 
zwar für die Ausbildung bei einer Staatsanwaltschaft im 
Einvernehmen mit der Generalstaatsanwältin oder dem 
Generalstaatsanwalt. Die Pläne bedürfen der Genehmi-
gung des für Justiz zuständigen Ministeriums.

(5) Studienordnung und Ausbildungspläne sind aufein-
ander abzustimmen.

§ 9
Fachwissenschaftliches Studium

(erster, dritter und fünfter Studienabschnitt)

(1) Das fachwissenschaftliche Studium soll den Studie-
renden im Rahmen des Ausbildungsziels gemäß § 2 Ab-
satz  1 auf wissenschaftlicher Grundlage in Lehrveran-
staltungen die für den angestrebten Beruf erforderlichen 
theoretischen Kenntnisse vermitteln, und zwar:

1.  gründliche Kenntnisse

  a)  im Bürgerlichen Recht,

  b)   auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
insbesondere im Grundbuch-, Familien-, Nachlass- 
und Registerrecht,

  c)   im Zivilprozessrecht und im Recht der Zwangs-
vollstreckung in das bewegliche und unbewegliche 
Vermögen sowie im Insolvenzrecht,

  d)   im Strafprozessrecht und im Strafvollstreckungs-
recht sowie

  e)   im Kostenrecht, insbesondere in den Verfahren der 
Kostenfestsetzung und

2.  Kenntnisse der Grundzüge

  a)  des Staats-, Verfassungs- und Europarechts,

  b)  des Gerichtsverfassungsrechts,

  c)   des Handels- und Gesellschaftsrechts und des 
Rechts der Wertpapiere,

  d)   des allgemeinen Verwaltungsrechts einschließlich 
des öffentlichen Dienstrechts,

  e)  des Strafrechts,

  f)  des Arbeitsrechts,

  g)  des Internationalen Privatrechts sowie

  h)  der Wirtschafts- und Bilanzkunde.

Die auf diesen Rechtsgebieten bestehenden Bezüge der 
Rechtspfl egeraufgaben zu den Aufgaben der übrigen Jus-
tizberufe sind angemessen zu verdeutlichen. Die im 
Rechtspfl egeraufgabenfeld anzuwendenden informati-
onstechnischen Programme werden in die Lehrveran-
staltungen der jeweils betroffenen Fächer einbezogen. 
Das fachwissenschaftliche Studium soll ferner das sozi-
ale, wirtschaftliche und rechtspolitische Verständnis der 
Studierenden stärken und ihren allgemeinen Bildungs-
stand fördern.

(2) Die Studienordnung konkretisiert die Inhalte des 
Studiums und die Form der Lehrveranstaltungen. Den 
Studierenden muss hinreichend Zeit zur Verarbeitung 
des Stoffes und zum Selbststudium verbleiben.

(3) Für die Lehrveranstaltungen sind insgesamt etwa 2 
000 Vorlesungsstunden zu je 45 Minuten vorzusehen. 
Davon entfallen auf das fachwissenschaftliche Studium I 
etwa 900 Stunden, auf das Studium II etwa 600 Stunden 
und auf das Studium III etwa 500 Stunden. Lehrveran-
staltungspausen, Feiertage sowie die Zeiten für die An-
fertigung von Aufsichtsarbeiten und deren Besprechun-
gen sind auf diese Stundenzahlen nicht anzurechnen.

(4) Den Studierenden sollen Wahllehrveranstaltungen 
angeboten werden, die die Pfl ichtlehrveranstaltungen  
gemäß Absatz 3 ergänzen und die in ihnen behandelten 

Themen vertiefen. Sie können fächerübergreifend ausge-
staltet sein und auch solche Rechtsgebiete zum Gegen-
stand haben, die nicht von den Pfl ichtlehrveranstaltun-
gen abgedeckt werden, soweit ihre Behandlung der spä-
teren berufl ichen Tätigkeit förderlich ist. Auch können 
sie andere wissenschaftliche Themen betreffen, soweit 
die Auseinandersetzung mit diesen dem Verständnis sozi-
aler, wirtschaftlicher und rechtspolitischer Zusammen-
hänge dient und den allgemeinen Bildungsstand der Stu-
dierenden fördert.

(5) Die Studierenden fertigen nach Maßgabe der Studi-
enordnung unter Aufsicht schriftliche Arbeiten (Auf-
sichtsarbeiten) an. Diese können sich auch auf den Um-
gang mit den im Rechtspfl egeraufgabenfeld anzuwen-
denden informationstechnischen Programmen beziehen. 
In diesem Fall sind den Studierenden die zur Aufgaben-
bearbeitung erforderlichen technischen Hilfsmittel zur 
Verfügung zu stellen. Die Studienordnung kann weitere 
Nachweise individueller Leistungen vorsehen, insbeson-
dere in Form schriftlicher häuslicher Arbeiten oder der 
Erarbeitung oder Vertiefung bestimmter fachlicher The-
men nebst mündlichem Vortrag (Referate). Arbeiten nach 
Satz  1 und 2 sind zu begutachten, zu bewerten und in 
der Regel unter Hinweis auf Vorzüge und Mängel in Form 
und Inhalt zu besprechen. Die Studienordnung kann 
vorsehen, dass auch Leistungen nach Satz  4 zu begut-
achten, zu bewerten und zu besprechen sind. Sie kann 
ferner andere Studienleistungen als solche nach Satz  1 
bis 4 sowie deren Begutachtung und Besprechung vorse-
hen.

§ 10
Fachpraktische Ausbildung

(zweiter und vierter Studienabschnitt)

(1) In diesen Studienabschnitten sollen die Studierenden 
lernen, die im fachwissenschaftlichen Studium erworbe-
nen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Sie sollen so 
gefördert werden, dass sie am Schluss der Ausbildung 
imstande sind, Rechtspfl egeraufgaben mit ihren Bezügen 
zu den Aufgaben der übrigen Justizberufe selbstständig 
zu erledigen und die sonstigen Aufgaben der Laufbahn-
gruppe 2, erstes Einstiegsamt des Justizdienstes wahrzu-
nehmen.

(2) Die fachpraktische Ausbildung hat folgenden Ver-
lauf:

1. Fachpraktische Ausbildung I

bei einem Amtsgericht
und zwar in: 2 Monate,

Bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, An-
gelegenheiten der Rechtsantragstelle 
und der Beratungshilfe 1 Monat,

Nachlasssachen 1 Monat,

   

2. Fachpraktische Ausbildung II  

a) erneut bei einem Amtsgericht 
und zwar in: 9 Monate,

Familien- und Betreuungssachen 2 Monate,

Registersachen 1,5 Monate,

Grundbuchsachen 2 Monate,

Zwangsvollstreckungs-, 
Zwangsverstei gerungs- und Zwangs-
verwaltungssachen 2,5 Monate

Insolvenzsachen 1 Monat

b) bei einer Staatsanwaltschaft 1 Monat.

In jedem Sachgebiet sind das Kostenwesen und die zum 
Geschäftsgang ergangenen Verwaltungsvorschriften in 
dem jeweils erforderlichen Umfang zu berücksichtigen.

(3) Von der Reihenfolge der Ausbildungsabschnitte nach 
Absatz  2 kann die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts innerhalb der jeweiligen Ausbil-
dungsabschnitte, soweit erforderlich, abweichen. Ferner 
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können Hospitationen insbesondere bei Land- und 
Oberlandesgerichten sowie den Fachgerichten durchge-
führt werden. Die Studierenden können auf Antrag für 
die Dauer von bis zu zwei Monaten einem Gericht eines 
anderen Gerichtszweigs zur Ausbildung zugewiesen wer-
den. Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts bestimmt, auf welchen der in Absatz 2 genann-
ten Abschnitte diese Ausbildung angerechnet wird.

(4) Die Studierenden sollen während der fachprakti-
schen Ausbildung mit allen Arbeiten des jeweiligen 
Sachgebiets beschäftigt werden. Sie sollen so häufi g, wie 
dies im Interesse der Ausbildung liegt und den Umstän-
den nach möglich ist, am berufl ichen Tagesablauf der 
ausbildenden Beamtinnen oder Beamten teilnehmen. 
Anhand praktischer Fälle sollen sie angehalten werden, 
sich mit den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften vertraut zu machen und sich ein eigenes Urteil 
zu bilden. So frühzeitig und so weitgehend, wie nach der 
Befähigung und dem Ausbildungsstand möglich, sind 
den Studierenden Aufgaben zur selbstständigen Bear-
beitung zu übertragen. Aufgaben, deren Wahrnehmung 
dazu dienen würde, die ausbildenden Beamtinnen oder 
Beamten zu entlasten, dürfen den Studierenden nicht 
übertragen werden.

(5) Das Nähere bestimmen die Ausbildungspläne.

(6) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts kann Rechtspfl egeranwärterinnen oder Rechts-
pfl egeranwärtern, deren Leistungsstand dies zulässt, 
nach Abschluss der in § 8 Absatz 2 vorgesehenen Studi-
enabschnitte im Rahmen des Ausbildungsziels Dienst-
leistungsaufträge erteilen, sofern nicht gesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen.

§ 11
Begleitende Lehrveranstaltungen

(1) Die fachpraktische Ausbildung II wird durch beglei-
tende Lehrveranstaltungen ergänzt, die der Wiederho-
lung und Vertiefung der im fachwissenschaftlichen Stu-
dium erworbenen Kenntnisse dienen. Die Lehrveranstal-
tungen sollen den Studierenden ferner Gelegenheit 
geben, die in der fachpraktischen Ausbildung gewonne-
nen Erfahrungen kritisch zu verarbeiten. Für die beglei-
tenden Lehrveranstaltungen sind etwa 210 Stunden ein-
schließlich der Aufsichtsarbeiten und deren Besprechun-
gen vorzusehen. §  9 Absatz  5 Satz  4 gilt entsprechend. 
Das Nähere bestimmen die Ausbildungspläne, auch hin-
sichtlich der zu erbringenden Leistungsnachweise.

(2) Die Teilnahme an den begleitenden Lehrveranstal-
tungen geht jedem anderen Dienst vor.

§ 12
Leitung der Ausbildung,

Ausbilderinnen und Ausbilder

(1) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts leitet die Ausbildung. Sie oder er bestimmt die 
Gerichte und im Einvernehmen mit der Generalstaatsan-
wältin oder dem Generalstaatsanwalt die Staatsanwalt-
schaften, bei denen die Studierenden ausgebildet 
werden. Die fachhochschulrechtlichen Regelungen und 
die Verantwortlichkeit der Leiterin oder des Leiters der 
Fachhochschule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen 
für die wissenschaftlichen Studienzeiten bleiben unbe-
rührt.

(2) Für die fachpraktische Ausbildung im Einzelnen ist 
die Leiterin oder der Leiter der jeweiligen Ausbildungs-
behörde verantwortlich. Sie oder er bestimmt die Beam-
tinnen und Beamten, denen die Studierenden während 
der fachpraktischen Ausbildung I und II zur Ausbildung 
am Arbeitsplatz zugewiesen werden, soweit nicht die 
Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts 
diese Bestimmung selbst trifft. Den ausbildenden Beam-
tinnen und Beamten dürfen nicht mehr Studierende zu-
gewiesen werden, als sie nach Art und Umfang ihrer Tä-
tigkeit gründlich ausbilden können.

(3) Mit der Ausbildung der Studierenden sollen nur Be-
amtinnen oder Beamte betraut werden, die dafür fach-
lich und persönlich geeignet erscheinen.

§ 13
Beurteilungen

(1) In jedem fachpraktischen Ausbildungsabschnitt er-
folgt eine Beurteilung der Studierenden durch die jewei-
ligen Ausbildenden. In der Beurteilung soll zu den fach-
lichen und allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten, 
zur Arbeitsweise, dem Arbeitseinsatz und Arbeitserfolg, 
zum Stand der Ausbildung und zum Gesamtbild der Per-
sönlichkeit Stellung genommen werden. Die Beurteilung 
schließt mit einer der in §  14 genannten Noten und 
Punktzahlen ab.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Fachhochschule für 
Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen beurteilt die Studie-
renden jeweils am Ende des ersten, dritten und fünften 
Studienabschnitts. In die Beurteilung sind die aus den 
Aufsichtsarbeiten und sonstigen Leistungen nach §  9 
Absatz 5 Satz 1 bis 4 gebildeten Noten und Punktzahlen 
in den einzelnen Lehrveranstaltungen und die festge-
setzte Gesamtnote nebst Punktzahl aufzunehmen. Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. In welchem Ver-
hältnis zueinander die Noten und Punktzahlen der ein-
zelnen Lehrveranstaltungen in die rechnerische 
Ermittlung der Gesamtnote einfl ießen, bestimmt die Stu-
dienordnung. Die Bewertung der in den Wahllehrveran-
staltungen nach § 9 Absatz 4 erbrachten Leistungen darf 
in die Gesamtnote des jeweiligen Studienabschnitts 
nicht mit mehr als 25 Prozent einfl ießen.

(3) Die Lehrkräfte bewerten die Leistungen der Studie-
renden in den begleitenden Lehrveranstaltungen am 
Ende der fachpraktischen Ausbildung II in einer gemein-
schaftlichen Beurteilung, die von der Lehrgangsleiterin 
oder dem Lehrgangsleiter auszustellen ist. In die Beur-
teilung sind die aus den schriftlichen und mündlichen 
Leistungen gebildeten Noten und Punktzahlen in den 
einzelnen begleitenden Lehrveranstaltungen und die 
festgesetzte Gesamtnote nebst Punktzahl aufzunehmen. 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. In welchem Verhältnis 
zueinander die Noten und Punktzahlen der einzelnen be-
gleitenden Lehrveranstaltungen in die rechnerische Er-
mittlung der Gesamtnote einfl ießen, bestimmen die Aus-
bildungspläne.

(4) Jede Beurteilung ist der oder dem von ihr betroffenen 
Studierenden zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Beur-
teilungen sind, gegebenenfalls mit einer Gegenäußerung 
der oder des Studierenden, in einem Sonderheft zu den 
Personalakten zu nehmen.

§ 14
Bewertung der Leistungen

(1) Die einzelnen Leistungen sind mit einer der folgen-
den Noten und Punktzahlen zu bewerten:

sehr gut
eine besonders hervorragende Leistung
= 16 bis 18 Punkte,

gut
eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-
gen liegende Leistung
= 13 bis 15 Punkte,

vollbefriedigend
eine über den durchschnittlichen Anforderungen lie-
gende Leistung
= 10 bis 12 Punkte,

befriedigend
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht
= 7 bis 9 Punkte,

ausreichend
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen 
Anforderungen noch entspricht
= 4 bis 6 Punkte,

mangelhaft
eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht 
mehr brauchbare Leistung
= 1 bis 3 Punkte,

ungenügend
eine völlig unbrauchbare Leistung
= 0 Punkte.
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Zwischennoten und von vollen Zahlenwerten abwei-
chende Punktzahlen dürfen nicht verwendet werden.

(2) Soweit Einzelbewertungen rechnerisch zusammenge-
fasst werden, entsprechen den ermittelten Punkten fol-
gende Notenbezeichnungen:

14,00 bis 18,00 Punkte:
sehr gut,

11,50 bis 13,99 Punkte:
gut,

9,00 bis 11,49 Punkte:
vollbefriedigend,

6,50 bis 8,99 Punkte:
befriedigend,

4,00 bis 6,49 Punkte:
ausreichend,

1,50 bis 3,99 Punkte:
mangelhaft,

0 bis 1,49 Punkte:
ungenügend.

§ 15
Unterbrechung und Verlängerung 

des Vorbereitungsdienstes

(1) Den Rechtspfl egeranwärterinnen und Rechtspfl eger-
anwärtern wird Urlaub nach den jeweils geltenden Be-
stimmungen gewährt. Während der fachwissenschaftli-
chen Studienzeit soll Erholungsurlaub nur erteilt wer-
den, wenn dadurch keine Lehrveranstaltungen versäumt 
werden. Der Erholungsurlaub wird auf den Vorberei-
tungsdienst angerechnet.

(2) Andere Unterbrechungen, insbesondere Krankheits-
zeiten, werden in der Regel nicht auf die Ausbildungszeit 
angerechnet, soweit sie 20 Arbeitstage je Ausbildungs-
jahr überschreiten. In diesem Fall soll die Ausbildung 
angemessen verlängert werden.

(3) Um den Erfolg der Ausbildung in den fachprakti-
schen Ausbildungen I und II nicht zu beeinträchtigen, 
sind, soweit erforderlich, Urlaub und Krankheitszeiten 
auf die in §  10 Absatz  2 aufgeführten Ausbildungsab-
schnitte anteilig anzurechnen.

§ 16
Vorzeitige Entlassung

Rechtspfl egeranwärterinnen und Rechtspfl egeranwärter 
können nach Maßgabe des §  23 Absatz  4 des Beamten-
statusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl.  I S.  1010), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 
(BGBl. S.  1570) geändert worden ist, entlassen werden, 
wenn sie auf Grund ihrer Leistungen oder ihres Verhal-
tens nicht geeignet erscheinen oder wenn sie die an sie 
zu stellenden geistigen oder körperlichen Anforderungen 
nicht erfüllen. Eine Entlassung soll erfolgen, wenn die 
im ersten Studienabschnitt erbrachten Leistungen nicht 
wenigstens mit „ausreichend“ bewertet werden. Wird die 
sofortige Vollziehung der Entlassungsverfügung gemäß 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
März 1991 (BGBl.  I S.  686), die zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151) geändert 
worden ist, angeordnet, so darf die Ausbildung von der 
Zustellung der Anordnung an nicht mehr fortgesetzt 
werden. Die Anwärterin oder der Anwärter sind hierauf 
hinzuweisen.

Abschnitt 4
Rechtspfl egerprüfung

§ 17
Zweck der Prüfung

Die Rechtspfl egerprüfung dient der Feststellung, ob die 
oder der Studierende das Ausbildungsziel gemäß § 2 Ab-
satz 1 erreicht hat und ihr oder ihm damit nach fachli-
chen und allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten, 
nach praktischem Geschick und nach dem Gesamtbild 

der Persönlichkeit die Befähigung zur Wahrnehmung der 
Rechtspfl egeraufgaben zuerkannt werden kann.

§ 18
Landesjustizprüfungsamt

(1) Die Rechtspfl egerprüfung wird vor dem Landesjus-
tizprüfungsamt abgelegt.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landesjustiz-
prüfungsamts leitet das Prüfungsverfahren. Sie oder er 
wählt die Aufgaben für die Aufsichtsarbeiten aus, setzt 
die Termine der schriftlichen und der mündlichen Prü-
fung sowie die Bearbeitungszeit für die Aufsichtsarbei-
ten fest, bezeichnet die zulässigen Hilfsmittel, bestimmt 
die Prüferinnen und Prüfer für die Aufsichtsarbeiten, die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die weiteren Mit-
glieder des Prüfungsausschusses und trifft alle Entschei-
dungen außerhalb der mündlichen Prüfung einschließ-
lich der Entscheidungen nach dem achten Abschnitt der 
Verwaltungsgerichtsordnung.

§ 19
Bestellung der Prüferinnen und Prüfer

(1) Das für Justiz zuständige Ministerium bestellt die 
Prüferinnen und Prüfer für die Rechtspfl egerprüfung wi-
derrufl ich auf die Dauer von fünf Jahren. Die Präsiden-
tin oder der Präsident des Landesjustizprüfungsamts 
kann zum Zweck der Erprobung oder wegen vermehrten 
Geschäftsanfalls Personen, die die Voraussetzungen des 
§  20 Absatz  1 erfüllen, vorübergehend ohne förmliche 
Bestellung heranziehen.

(2) Die Bestellung zur Prüferin oder zum Prüfer erlischt 
durch Zeitablauf, durch Widerruf oder spätestens mit 
Vollendung des 68. Lebensjahres. Die Mitwirkung in 
einem Widerspruchsverfahren bleibt hiervon unberührt.

§ 20
Prüferinnen und Prüfer

(1) Die Prüferinnen und Prüfer für die Prüfung im Fach-
bereich der Rechtspfl ege müssen die Befähigung zum 
Richteramt oder zur Wahrnehmung der Rechtspfl eger-
aufgaben besitzen. Sie müssen als

1.  Richterin beziehungsweise Richter oder Staatsanwäl-
tin beziehungsweise Staatsanwalt,

2.  Beamtin oder Beamter der Laufbahngruppe 2 des 
Justizdienstes oder

3.   Professorin beziehungsweise Professor oder Dozentin 
beziehungsweise Dozent der Fachhochschule im Fach-
bereich Rechtspfl ege 

im Dienste des Landes Nordrhein-Westfalen stehen.

(2) Die Prüferinnen und Prüfer wirken beim Entwerfen 
von Aufsichtsarbeiten, bei der Bewertung der Aufsichts-
arbeiten und bei der Abnahme der mündlichen Prüfung 
mit.

§ 21
Unabhängigkeit der Prüferinnen und Prüfer

Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfertätigkeit 
unabhängig.

§ 22
Prüfungsverfahren

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung soll be-
reits während der vorgesehenen Dauer des Vorberei-
tungsdienstes abgenommen werden. Die mündliche Prü-
fung wird sobald wie möglich nach der schriftlichen 
Prüfung abgeschlossen.

(2) Die schriftliche Prüfung besteht aus Aufsichtsarbei-
ten. Diese können sich auch auf den Umgang mit den im 
Rechtspfl egeraufgabenfeld anzuwendenden informati-
onstechnischen Programmen beziehen. In diesem Fall 
sind den Prüfl ingen die zur Aufgabenbearbeitung erfor-
derlichen technischen Hilfsmittel zur Verfügung zu stel-
len.
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(3) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungs-
gespräch.

(4) Eine Woche vor der mündlichen Prüfung ist der Prüf-
ling vom Dienst befreit.

(5) Die personalaktenführenden Stellen leiten dem Lan-
desjustizprüfungsamt die Personalakten der Prüfl inge 
nach Ablauf der Ausbildung zu.

§ 23
Schriftliche Prüfung

(1) Der Prüfl ing fertigt an sieben Tagen jeweils eine Auf-
sichtsarbeit aus dem Bereich der Rechtspfl egeraufgaben 
in folgenden Gebieten an:

1.  Zivilsachen mit dem Schwerpunkt im Bürgerlichen 
Recht,

2.  Zivilsachen mit dem Schwerpunkt im Prozess-, Voll-
streckungs- und Insolvenzrecht,

3.  Straf-, Strafprozess- und Strafvollstreckungssachen,

4.  Grundbuchsachen,

5.  Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssa-
chen,

6.  Registersachen (Handels- und Vereinsregister) sowie

7.  Kostenrecht mit dem Schwerpunkt in Zivil- und Fa-
miliensachen.

(2) Die Bearbeitungszeit für jede Aufsichtsarbeit beträgt 
fünf Stunden. Behinderten und vorübergehend körper-
lich beeinträchtigten Prüfl ingen kann die Bearbeitungs-
zeit verlängert werden. Die Dauer des Verlängerungszeit-
raums soll zwei Stunden nicht überschreiten.

(3) Der Prüfl ing hat die Arbeit spätestens bei Ablauf der 
Bearbeitungszeit an die Aufsichtsführende oder den Auf-
sichtführenden abzugeben. Er versieht sie mit einer ihm 
zugeteilten Kennziffer. Die Arbeiten dürfen keine sonsti-
gen Hinweise auf die Person des Prüfl ings enthalten. Die 
oder der Aufsichtführende fertigt eine Niederschrift an 
und vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit. Sie oder er 
verzeichnet auf jeder Arbeit den Zeitpunkt des Beginns 
und der Abgabe.

(4) Bei Störungen des ordnungsgemäßen Ablaufs des 
Termins zur Anfertigung einer Aufsichtsarbeit kann die 
Präsidentin oder der Präsident des Landesjustizprü-
fungsamts die zum Ausgleich etwaiger Beeinträchtigun-
gen notwendigen Maßnahmen treffen. Sie oder er kann 
insbesondere die Bearbeitungszeit verlängern oder für 
einzelne oder alle Prüfl inge die erneute Anfertigung der 
Aufsichtsarbeit anordnen oder ermöglichen. Die Beru-
fung auf die Störung ist ausgeschlossen, wenn seit ihrem 
Eintritt mehr als ein Monat verstrichen ist.

§ 24
Bewertung der Aufsichtsarbeiten

(1) Jede Aufsichtsarbeit wird von zwei Prüferinnen oder 
Prüfern selbstständig begutachtet und bewertet. Eine 
Prüferin oder ein Prüfer soll Professorin beziehungs-
weise Professor oder Dozentin beziehungsweise Dozent 
der Fachhochschule für Rechtspfl ege sein.

(2) Bei abweichender Bewertung einer Aufsichtsarbeit 
erfolgt eine Beratung der beiden Prüferinnen oder Prü-
fer. Können sie sich nicht einigen, werden Note und 
Punktzahl endgültig im Rahmen ihrer Bewertung von 
einer dritten Prüferin oder einem dritten Prüfer festge-
legt, die oder der jeweils von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landesjustizprüfungsamts bestimmt 
wird.

(3) Die Bewertung fi ndet vor der mündlichen Prüfung 
statt und ist für das weitere Prüfungsverfahren bindend.

(4) Mitteilungen über die Person des Prüfl ings dürfen 
den Prüferinnen oder Prüfern, Mitteilungen über deren 
Person dürfen dem Prüfl ing erst nach Bewertung der 
Aufsichtsarbeiten gemacht werden. Kenntnisse über die 
Person des Prüfl ings, die eine Prüferin oder ein Prüfer 
vorher durch die Tätigkeit bei der verwaltungsmäßigen 
Durchführung des Prüfungsverfahrens oder als Mitglied 

eines Prüfungsausschusses erlangt, stehen der Mitwir-
kung nicht entgegen.

(5) Dem Prüfl ing wird die Bewertung der Aufsichtsar-
beiten schriftlich mitgeteilt, sobald Noten und Punkt-
werte endgültig festgelegt sind, spätestens jedoch zwei 
Wochen vor der mündlichen Prüfung. Die Frist für die 
Mitteilung der Bewertung wird durch Aufgabe zur Post 
gewahrt, maßgebend ist das Datum des Poststempels.

§ 25
Prüfungsnoten

Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gilt § 14.

§ 26
Schlussentscheidung ohne mündliche Prüfung

(1) Die Prüfung ist durch die Präsidentin oder den Prä-
sidenten des Landesjustizprüfungsamts für nicht bestan-
den zu erklären, sobald

1.  vier oder mehr Aufsichtsarbeiten mit „mangelhaft“ 
oder „ungenügend“ bewertet worden sind,

2.  ein Prüfl ing ohne genügende Entschuldigung drei 
oder mehr Aufsichtsarbeiten nicht oder nicht recht-
zeitig abliefert,

3.  ein Prüfl ing ohne genügende Entschuldigung zu dem 
Termin für die mündliche Prüfung nicht oder nicht 
rechtzeitig erscheint oder den Termin nicht bis zum 
Ende der Prüfung wahrnimmt oder

4.  ein Prüfl ing ohne Genehmigung der Präsidentin oder 
des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamts von 
der Prüfung zurücktritt.

(2) Die Prüfung ist durch die Präsidentin oder den Prä-
sidenten des Landesjustizprüfungsamts für nicht unter-
nommen zu erklären, sobald ein Prüfl ing mit ihrer oder 
seiner Genehmigung von der Prüfung zurücktritt. Die 
Genehmigung darf nur aus wichtigem Grund erteilt wer-
den, insbesondere wenn der Prüfl ing durch Krankheit an 
der Ablegung der Prüfung verhindert ist.

(3) Die Entscheidung ist dem Prüfl ing mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zuzustellen. Im Fall des Absatzes 1 
Nummer 1 ist sie mit der Mitteilung über die Bewertung 
der schriftlichen Arbeiten sowie über die Bestimmung 
der Zeitdauer der ergänzenden Ausbildung nach §  33 
Absatz 2 zu verbinden. Im Fall des Absatzes 2 regelt die 
Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts 
die weitere Ausbildung. §  10 Absatz  6 fi ndet entspre-
chende Anwendung.

§ 27
Zwischenentscheidung ohne mündliche Prüfung

(1) Liefert ein Prüfl ing bis zu zwei Aufsichtsarbeiten 
ohne genügende Entschuldigung nicht oder nicht recht-
zeitig ab, so sind sie durch die Präsidentin oder den Prä-
sidenten des Landesjustizprüfungsamts für „ungenü-
gend“ zu erklären. Die Entscheidung bleibt für das wei-
tere Prüfungsverfahren wirksam. Sie ist dem Prüfl ing 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen.

(2) Liefert ein Prüfl ing mindestens eine Aufsichtsarbeit 
mit genügender Entschuldigung nicht ab, so hat er alle 
Aufsichtsarbeiten neu anzufertigen. Kann das Prüfungs-
verfahren nicht unverzüglich fortgesetzt werden, so re-
gelt die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts die weitere Ausbildung. § 10 Absatz 6 fi ndet ent-
sprechende Anwendung.

(3) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichtigen, 
wenn sie unverzüglich gegenüber dem Landesjustizprü-
fungsamt geltend gemacht werden. Von einem Prüfl ing, 
der sich mit Krankheit entschuldigt, kann die Vorlage 
eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden.

§ 28
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung wird vor einem Prüfungsaus-
schuss abgelegt, der aus vier Prüferinnen oder Prüfern 
einschließlich der oder des Vorsitzenden besteht. Die 
oder der Vorsitzende und eine weitere Prüferin oder ein 
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weiterer Prüfer müssen die Befähigung zum Richteramt, 
die beiden anderen Prüferinnen oder Prüfer die Befähi-
gung zur Wahrnehmung der Rechtspfl egeraufgaben 
haben. Eine Prüferin oder ein Prüfer soll Professorin be-
ziehungsweise Professor oder Dozentin beziehungsweise 
Dozent der Fachhochschule für Rechtspfl ege sein.

(2) Zu einer mündlichen Prüfung sollen nicht mehr als 
sechs Prüfl inge geladen werden.

(3) Vor der mündlichen Prüfung soll die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses mit jedem Prüfl ing ein-
zeln Rücksprache nehmen, um ein Bild von dessen Per-
sönlichkeit zu gewinnen.

(4) Vor Beginn der mündlichen Prüfung fi ndet eine Vor-
beratung des Ausschusses statt, zu der sämtliche Prü-
fungsunterlagen vorliegen. Dabei berichtet die oder der 
Vorsitzende den anderen Prüferinnen oder Prüfern über 
das Vorgespräch  gemäß Absatz 3.

(5) Die Gesamtdauer der mündlichen Prüfung beträgt je 
erschienenem Prüfl ing ausschließlich der Pausen etwa 40 
Minuten. Sie ist durch eine angemessene Pause zu unter-
brechen.

(6) Die mündliche Prüfung ist eine Verständnisprüfung. 
Sie erstreckt sich auf die Gegenstände des fachwissen-
schaftlichen Studiums gemäß § 9 Absatz 1 und der fach-
praktischen Ausbildung gemäß § 10 Absatz 2.

(7) An der mündlichen Prüfung beteiligen sich alle Prü-
ferinnen und Prüfer. Sie wird in vier Teilen von jeweils 
einer Prüferin oder einem Prüfer abgenommen.

(8) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
leitet die mündliche Prüfung. Sie oder er hat darauf zu 
achten, dass die Prüfl inge in geeigneter Weise befragt 
werden. Ihr oder ihm obliegt die Aufrechterhaltung der 
Ordnung.

(9) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann Studierenden, die das fachwissenschaftliche Stu-
dium I beendet haben, sowie mit der Ausbildung der 
Rechtspfl egerinnen und Rechtspfl eger oder ihrer Prüfung 
befassten Personen gestatten, bei der mündlichen Prü-
fung zuzuhören. Die Verkündung der Entscheidung fi n-
det unter Ausschluss der Zuhörenden statt, wenn min-
destens ein Prüfl ing dies beantragt.

§ 29
Schlussentscheidung nach mündlicher Prüfung

(1) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung bewertet 
der Prüfungsausschuss die darin erbrachte Leistung und 
setzt eine Note nebst Punktzahl fest. Anschließend ent-
scheidet er unter Ermittlung des Punktwerts für die Ge-
samtnote über das Ergebnis der Prüfung. Der Prüfungs-
ausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit. Eine Stimm-
enthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(2) Entsprechen die Leistungen des Prüfl ings insgesamt 
den Anforderungen, so ist die Prüfung für bestanden zu 
erklären, und zwar als „ausreichend“, „befriedigend“, 
„vollbefriedigend“, „gut“ oder „sehr gut“. Entsprechen die 
Leistungen nicht den Anforderungen, so ist die Prüfung 
für nicht bestanden zu erklären.

(3) Die Leistungen des Prüfl ings entsprechen in der Ge-
samtbeurteilung (Gesamtnote) den Anforderungen, wenn 
der Punktwert 4,00 Punkte nicht unterschreitet.

(4) Die Punktwerte für die Gesamtnote und für die ein-
zelnen Prüfungsabschnitte sind rechnerisch zu ermitteln. 
Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von ins-
gesamt 70 Prozent und die Leistung in der mündlichen 
Prüfung mit einem Anteil von insgesamt 30 Prozent zu 
berücksichtigen. Der Punktwert für die Gesamtnote wird 
errechnet, indem die Punktzahl der Bewertung jeder 
Aufsichtsarbeit mit 10 und die der Leistung in der 
mündlichen Prüfung mit 30 vervielfältigt und sodann die 
Summe durch 100 geteilt wird. Alle Punktwerte sind bis 
auf zwei Dezimalstellen ohne Aufrundung oder Abrun-
dung rechnerisch zu ermitteln.

(5) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entscheidung 
über das Ergebnis der Prüfung von dem rechnerisch er-
mittelten Wert für die Gesamtnote um bis zu einen Punkt 
abweichen, wenn dies auf Grund des Gesamteindrucks 

den Leistungsstand des Prüfl ings besser kennzeichnet 
und die Abweichung auf das Bestehen keinen Einfl uss 
hat. Auch die Leistungen im Vorbereitungsdienst sind 
hierbei zu berücksichtigen.

(6) Fehler bei der Notenbezeichnung für die Gesamtnote 
und bei der Errechnung des Punktwertes können von 
Amts wegen durch das Landesjustizprüfungsamt berich-
tigt werden. Die Berichtigung der Punktwerte und eine 
durch sie bewirkte Änderung in der Notenbezeichnung 
sind auf der Prüfungsniederschrift zu vermerken. Das 
unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und durch ein richti-
ges zu ersetzen.

(7) Die Schlussentscheidung ist durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zu verkünden.

(8) Der Prüfl ing darf seine Prüfungsakten einsehen. Der 
Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe der 
Prüfungsentscheidung zu stellen. Die Gründe für die Be-
wertung der Prüfungsleistungen sind dem Prüfl ing auf 
Antrag durch ein Mitglied des Prüfungsausschusses 
mündlich mitzuteilen. Dabei ist ihm Einsicht in seine 
Prüfungsarbeiten und in die Gutachten der Prüferinnen 
und Prüfer zu geben. Erklärt der Prüfl ing in seinem An-
trag nur, dass er Einsicht in seine Prüfungsarbeiten und 
in die Gutachten der Prüferinnen und Prüfer wünsche, 
ist ihm diese in den Räumen des Landesjustizprüfungs-
amtes zu gewähren.

§ 30
Niederschrift über die mündliche Prüfung

(1) Über die mündliche Prüfung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, in der festgestellt werden:

 1.  Ort und Tag der Prüfung,

 2.  Zusammensetzung des Prüfungsausschusses,

 3.  die Namen und die Anwesenheit der Prüfl inge,

 4.  die Bewertung der Aufsichtsarbeiten,

 5.  die Prüfungsfächer, die Gegenstand der mündlichen 
Prüfung waren, und die Bewertung der Leistungen in 
der mündlichen Prüfung,

 6.  die errechneten Punktwerte für die Gesamtnote,

 7.  eine Änderung des Punktwertes für die Gesamtnote 
und die dafür maßgeblichen Gründe,

 8.  die Entscheidung des Prüfungsausschusses über das 
Ergebnis der Prüfung,

 9.  alle sonstigen Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses, insbesondere Entscheidungen nach §  32 
Absatz 3, 1. Halbsatz und § 33 Absatz 2 Satz 1, 1. Al-
ternative sowie

10.  die Verkündung der Entscheidungen des Prüfungs-
ausschusses.

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden 
zu unterschreiben.

§ 31
Prüfungszeugnis

Wer die Prüfung bestanden hat, erhält über das Ergebnis 
ein Zeugnis der Präsidentin oder des Präsidenten des 
Landesjustizprüfungsamts, aus dem die Gesamtnote mit 
Notenbezeichnung und Punktwert ersichtlich ist. Auf 
Antrag wird dem Prüfl ing von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landesjustizprüfungsamts zusätzlich 
die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen be-
scheinigt. Eine Erteilung des Zeugnisses in elektroni-
scher Form ist ausgeschlossen.

§ 32
Ordnungswidriges Verhalten 

im Prüfungsverfahren

(1) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens, na-
mentlich eines Täuschungsversuchs, des Besitzes oder 
der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, können 
ausgesprochen werden:

1.  dem Prüfl ing kann die Wiederholung einzelner oder 
mehrerer Prüfungsleistungen aufgegeben werden,
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2.  Prüfungsleistungen, auf die sich die Ordnungswidrig-
keit bezieht, können für „ungenügend“ (0 Punkte) er-
klärt werden oder

3.  die Prüfung kann für nicht bestanden erklärt und in 
besonders schweren Fällen der Prüfl ing von einer Wie-
derholungsprüfung ausgeschlossen werden.

Die Entscheidung bleibt für das weitere Prüfungsverfah-
ren wirksam. Sie ist dem Prüfl ing mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zuzustellen.

(2) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das 
Bestehen der Prüfung kann diese für nicht bestanden er-
klärt werden, jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren seit dem Tag der mündlichen Prüfung.

(3) Über die Folgen eines in der mündlichen Prüfung 
festgestellten ordnungswidrigen Verhaltens entscheidet 
der Prüfungsausschuss, im Übrigen entscheidet die Prä-
sidentin oder der Präsident des Landesjustizprüfungs-
amts.

§ 33

Wiederholung der Prüfung

(1) Ist die Prüfung für nicht bestanden erklärt worden, 
so darf der Prüfl ing sie einmal wiederholen. Die Prüfung 
ist vollständig zu wiederholen, einzelne Prüfungsleistun-
gen können nicht erlassen werden.

(2) Im Fall des § 29 Absatz 2 Satz 2 bestimmt der Prü-
fungsausschuss, im Fall des § 26 Absatz 1 die Präsidentin 
oder der Präsident des Landesjustizprüfungsamts die 
Zeitdauer der ergänzenden Ausbildung. Die Dauer soll 
mindestens sechs und höchstens zwölf Monate betragen.

(3) Die weitere Gestaltung der Ergänzungsausbildung 
bestimmt die Präsidentin oder der Präsident des Ober-
landesgerichts.

(4) Unbeschadet anderer Bestimmungen enden der Vor-
bereitungsdienst und das Beamtenverhältnis auf Wider-
ruf mit der Verkündung der Entscheidung über das end-
gültige Nichtbestehen. Wird die Entscheidung nicht 
durch den Prüfungsausschuss getroffen, ist der Zeit-
punkt der schriftlichen Bekanntgabe an den Prüfl ing 
maßgebend.

§ 34

Entscheidungen über Prüfungsleistungen

Entscheidungen, die eine Beurteilung der Prüfungsleis-
tungen enthalten, können nicht abgeändert werden.

§ 35

Zuerkennung der Befähigung 
für die Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt 

des Justizdienstes

Einem Prüfl ing, der die Prüfung nicht oder endgültig 
nicht besteht, kann die Befähigung für die Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt des Justizdienstes zuer-
kannt werden, wenn die nachgewiesenen Kenntnisse 
ausreichen. Im Fall des §  29 Absatz  2 Satz  2 trifft die 
Entscheidung der Prüfungsausschuss, im Übrigen die 
Präsidentin oder der Präsident des Landesjustizprü-
fungsamts.

§ 36

Aufbewahrungsfristen

Die Aufsichtsarbeiten einschließlich der Gutachten der 
Prüferinnen oder Prüfer sind fünf Jahre, die übrigen 
Prüfungsunterlagen sind 50 Jahre aufzubewahren. Die 
Frist beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfl ing er-
folgt. Im Fall einer Wiederholungsprüfung ist für den 
Fristbeginn der Tag der Bekanntgabe des Ergebnisses 
der letzten Prüfung maßgebend.

Abschnitt 5
Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte

§ 37
Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte

(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt des Justizdienstes können nach 
Maßgabe des § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 20 der 
Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 (GV. NRW. 
S.  461) in der jeweils geltenden Fassung zur Aufstiegs-
qualifi zierung für den Erwerb der Befähigung nach §  1 
zugelassen werden, wenn sie aufgrund ihrer Persönlich-
keit und ihrer in einer mindestens dreijährigen Dienst-
zeit gezeigten Leistungen sowie nach ihrem Bildungs-
stand für die Laufbahn der Rechtspfl egerinnen und 
Rechtspfl eger geeignet erscheinen. Die Dienstzeiten 
rechnen von dem Zeitpunkt der Beendigung der Probe-
zeit in der Laufbahngruppe 1 an, § 10 Absatz 2 der Lauf-
bahnverordnung. Sie können nach Maßgabe des § 20 Ab-
satz 1 Satz 2 der Laufbahnverordnung gekürzt werden.

(2) Für Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte 
gemäß Absatz 1 fi ndet diese Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung nach Maßgabe dieses Absatzes entsprechende 
Anwendung. Die Beamtin oder der Beamte wird in die 
Aufgaben der Rechtspfl egerinnen und Rechtspfl eger ein-
geführt. An die Stelle des Vorbereitungsdienstes tritt ein 
Ausbildungsaufstieg von gleicher Dauer. Erfüllt die Be-
amtin oder der Beamte die Zulassungsvoraussetzung des 
§ 3 Absatz 1 Nummer 3 nicht, wird sie oder er der Fach-
hochschule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen als 
Studierende oder Studierender mit besonderer Zulas-
sungsvoraussetzung zugewiesen. Die Beamtin oder der 
Beamte, die oder der für die Ämter der Laufbahngruppe 
2, erstes Einstiegsamt des Justizdienstes nicht geeignet 
erscheint oder die Rechtspfl egerprüfung auch nach Wie-
derholung nicht besteht, übernimmt eine Tätigkeit der 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt des Justiz-
dienstes.

(3) Über die Zulassung entscheidet die Präsidentin oder 
der Präsident des Oberlandesgerichts. Soweit die Beam-
tin oder der Beamte nicht in deren oder dessen Zustän-
digkeitsbereich tätig ist, entscheidet über die Zulassung 
die Präsidentin oder der Präsident des Oberverwaltungs-
gerichts, die Präsidentin oder der Präsident des Landes-
arbeitsgerichts, die Präsidentin oder der Präsident des 
Landessozialgerichts, die Präsidentin oder der Präsident 
des Finanzgerichts, die Generalstaatsanwältin oder der 
Generalstaatsanwalt, die Leiterin oder der Leiter der 
Fachhochschule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen, 
die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszentrums 
der Justiz Nordrhein-Westfalen oder die Leiterin oder 
der Leiter der Justizakademie des Landes Nord-
rhein-Westfalen im Einvernehmen mit der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Oberlandesgerichts.

(4) Die Vorschriften der Verordnung über prüfungser-
leichterten Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Jus-
tizdienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. Feb-
ruar 1987 (GV. NW. S. 69), die zuletzt durch Verordnung 
vom 29. Mai 2015 (GV. NRW. S. 483) geändert worden ist, 
bleiben unberührt.

Abschnitt 6
Regelungen für Menschen mit Behinderungen

§ 38
Regelungen für Menschen mit Behinderungen

Behinderten Menschen sind unabhängig von der Zuer-
kennung einer Schwerbehinderung im Sinne des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen – vom 23. De-
zember 2016 (BGBl.  I S.  3234), das zuletzt durch 
Artikel  23 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl.  I 
S.  2541) geändert worden ist, bei der Erbringung von 
Leistungen nach § 9 Absatz 5 und § 11 Absatz 1 Satz 3 
sowie für die Teilnahme an der Rechtspfl egerprüfung die 
ihrer Behinderung angemessenen Erleichterungen zu ge-
währen. Art und Umfang der Erleichterungen sind mit 
den behinderten Menschen zu erörtern. Die Erleichte-
rungen dürfen nicht zu einer qualitativen Herabsetzung 
der Anforderungen führen. Bei schwerbehinderten und 
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diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Sinne 
von Teil  2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist die 
zuständige Schwerbehindertenvertretung rechtzeitig zu 
informieren und anzuhören. § 23 Absatz 2 Satz 2 und 3 
bleiben unberührt.

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 39
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Rechtspfl egerausbildungsordnung 
vom 19. Mai 2003 (GV. NRW. S.  294), die zuletzt durch 
Artikel 33 der Verordnung vom 24. September 2014 (GV. 
NRW. S. 647) geändert worden ist, außer Kraft.

(2) Rechtspfl egeranwärterinnen und Rechtspfl egeran-
wärter, deren Ausbildung vor dem 1. August 2019 begon-
nen hat, setzen ihren Vorbereitungsdienst nach den bis-
her geltenden Vorschriften fort und legen die Rechtspfl e-
gerprüfung nach den bisher geltenden Vorschriften ab.

(3) Für Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte gilt 
Absatz 2 entsprechend.

(4) Bei Wiederholungsprüfungen ist das beim ersten 
Prüfungsversuch geltende Recht anzuwenden. Dies gilt 
auf Antrag auch dann, wenn die Prüfung als nicht unter-
nommen gilt. 

(5) Prüfl ingen, die vor dem 1. August 1972 die Rechts-
pfl egerprüfung bestanden haben, erteilt die Präsidentin 
oder der Präsident des Landesjustizprüfungsamts auf 
Antrag zu dem Zeugnis eine Bescheinigung, aus der sich 
die Änderungen des § 14 gegenüber § 11 der Rechtspfl e-
gerausbildungsordnung vom 16. Dezember 1964 (JMBl. 
NRW. 1965 S. 1) ergeben.

Artikel 2
Änderung der Ausbildungsordnung 

Justizwachtmeister NRW

Die Ausbildungsordnung Justizwachtmeister NRW vom 
16. November 2017 (GV. NRW. S. 859) wird wie folgt ge-
ändert:

1.   In §  7 Absatz  1 Satz  4 wird das Wort „Nord-
rhein-Westfalens“ durch das Wort „Nordrhein-West-
falen“ ersetzt.

2.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Nach Nummer  9 wird folgende Nummer  10 
eingefügt:

    „10. Grundlegende Rechtskenntnisse,“.

  bb)   Die bisherigen Nummern 10 bis 12 werden die 
Nummern 11 bis 13.

  cc)   Die bisherige Nummer  13 wird Nummer  14 
und das Wort „Erste“ wird durch das Wort 
„Erster“ ersetzt.

  dd)   Die bisherigen Nummern 14 bis 16 werden die 
Nummern 15 bis 17.

 b)   In Absatz 3 Nummer 4 werden die Wörter „, zwei-
tes Einstiegsamt,“ gestrichen.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 8. Oktober 2018

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter   B i e s e n b a c h 

– GV. NRW. 2018 S. 546

237

Drittes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und 

Nutzung von Wohnraum für das Land 
Nordrhein-Westfalen
Vom 12. Oktober 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Förderung und Nutzung von Wohnraum 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 
2009 (GV. NRW. S.  772), das zuletzt durch Gesetz vom 
15.  November 2016 (GV. NRW. S.  970) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.   In § 15 Absatz 4 wird die Angabe „6 bis 8“ durch die 
Angabe „8 bis 10“ ersetzt. 

2.   In § 21 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Umbau“ durch 
die Wörter „Aus- oder Umbau“ ersetzt.

3.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

   „Werden die für eine Wohnung bewilligten Mittel 
ohne rechtliche Verpfl ichtung vorzeitig vollständig 
zurückgezahlt, so unterliegt die Wohnung der bis-
herigen Zweckbindung noch bis zum Ablauf des 
zehnten Kalenderjahres nach dem Jahr der Rück-
zahlung (Nachwirkungsfrist). Dies gilt nicht, so-
weit sich aus einer Förderzusage nach §  10 Ab-
satz  3 oder einer entsprechenden Förderzusage 
oder einem Bescheid im Sinne des §  10 Absatz  3 
auf Grundlage des Wohnraumförderungsgesetzes, 
des Ersten oder Zweiten Wohnungsbaugesetzes, 
des Wohnungsbindungsgesetzes sowie der dazu je-
weils erlassenen Verordnungen Abweichendes er-
gibt. Dann läuft die Nachwirkungsfrist bis zu dem 
darin ausdrücklich geregelten Bindungsende. Sie 
endet spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Fördermittel nach Maßgabe der Tilgungs-
bedingungen vollständig zurückgezahlt wären.“ 

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Werden wegen Verstoßes gegen die Bestim-
mungen der Förderzusage nach § 10 Absatz 3 oder 
einer entsprechenden Förderzusage oder eines Be-
scheides  im Sinne des § 10 Absatz 3 auf Grund-
lage des Wohnraumförderungsgesetzes, des Ersten 
oder Zweiten Wohnungsbaugesetzes, des Woh-
nungsbindungsgesetzes sowie der dazu jeweils er-
lassenen Verordnungen oder gegen Bestimmungen 
des Darlehensvertrages die Darlehen gekündigt 
oder Zuschüsse zurückgefordert und die Mittel 
vorzeitig vollständig zurückgezahlt, so bleibt die 
Zweckbindung bis zu dem dort ausdrücklich gere-
gelten oder dem nach Maßgabe der Tilgungsbedin-
gungen ermittelten Bindungsende bestehen. Die 
Zweckbindung besteht längstens jedoch zwei 
Jahre über die Nachwirkungsfrist nach Absatz  2 
hinaus.“

4.  § 25 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 12. Oktober 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin   L a s c h e t
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Der Minister des Innern 
zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert   R e u l

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina   S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 554

46

Gesetz
zur Umsetzung des bereichsspezifi schen 

Datenschutzes im Bereich der Justiz
(Justizdatenschutz-Anpassungsgesetz – 

JustDSAnpG)
Vom 12. Oktober 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Umsetzung des bereichsspezifi schen Datenschutzes 

im Bereich der Justiz
(Justizdatenschutz-Anpassungsgesetz – 

JustDSAnpG)

Artikel 1
Gesetz

zum Schutz personenbezogener Daten im Justizvollzug 
in Nordrhein-Westfalen

(Justizvollzugsdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
– JVollzDSG NRW)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1   Anwendungsbereich

§ 2   Begriffsbestimmungen

§ 3   Grundsätze der Datenverarbeitung

§ 4   Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung

§ 5  Rechte der betroffenen Personen

§ 6   Datengeheimnis

§ 7   Datenverantwortung

Abschnitt 2
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

§ 8   Zulässigkeit der Datenerhebung

§ 9   Erhebung bei betroffenen Personen und öffent-
lichen Stellen

§ 10   Erhebung von Daten über Gefangene bei nicht 
 öffentlichen Stellen

§ 11   Erhebung von Daten über Dritte

§ 12   Verarbeitung innerhalb der Vollzugsbehörde

§ 13   Übermittlung an öffentliche Stellen

§ 14   Datenübermittlung bei Verlegungen, Überstellungen 
und Vorinhaftierungen 

§ 15   Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen

§ 16  Auskünfte an Opfer

§ 17   Haftmitteilungen

§ 18   Überlassung von Akten

§ 19   Übermittlung personenbezogener Informationen 
für wissenschaftliche Zwecke

Abschnitt 3
Besondere Formen der Datenverarbeitung

§ 20   Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Identitätsfest-
stellungsverfahren

§ 21   Sicherheitsanfrage

§ 22   Identitätsfeststellung anstaltsfremder Personen

§ 23   Gefangenenausweise

§ 24  Einsatz von Videotechnik

§ 25   Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld 
der Anstalt

§ 26   Auslesen von Datenspeichern, Verarbeitung, 
 Löschung

§ 27   Elektronische Aufenthaltsüberwachung

§ 28   Fallkonferenzen

Abschnitt 4
Elektronische Aktenführung, Datenverarbeitung 

im Auftrag, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
und automatisierte Verarbeitung

§ 29   Elektronische Aktenführung, Datenverarbeitung im 
Auftrag, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

§ 30   Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter Über-
mittlungsverfahren

Abschnitt 5
Schutzanforderungen

§ 31   Zweckbindung

§ 32   Erkenntnisse aus Überwachungs- und Kontroll-
maßnahmen

§ 33   Schutz besonderer Daten 

§ 34   Schutz der Daten in Akten und Dateien, Technik-
gestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen

§ 35  Protokollierung
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Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Vollzugsbehörden im Vollzug von 
Freiheitsentziehungen nach den Vollzugsgesetzen (Voll-
zug) für vollzugliche Zwecke oder andere nach diesem 
Gesetz oder den Vollzugsgesetzen anerkannte Zwecke. 

(2) Vollzugsgesetze sind das Strafvollzugsgesetz Nord-
rhein-Westfalen vom 13. Januar 2015 (GV. NRW. S.  76), 
das Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfa-
len vom 27. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 540), das Jugend-
strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 7. April 
2017 (GV. NRW. S.  511), das Jugendarrestvollzugsgesetz 
Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013 (GV. NRW. 
S.  203) und das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 
Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013 (GV. NRW. 
S. 212) jeweils in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Vollzugliche Zwecke sind

1.  die gesetzliche Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehör-
den nach den Vollzugsgesetzen und die Erreichung des 
jeweiligen Vollzugsziels der Gefangenen,

2.  die Vorbereitung und Durchführung von nachsorgen-
den Maßnahmen der Gefangenen, 

3.  der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 
der Gefangenen,

4.  die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in 
der Anstalt,

5.  die Sicherung des Vollzuges,

6.  die Mitwirkung des Vollzuges an den ihm durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes übertragenen 
sonstigen Aufgaben, insbesondere an Gefangene be-
treffenden gerichtlichen Entscheidungen durch Ab-
gabe von Stellungnahmen und das Übersenden von 
Akten und Vorgängen, und

7.  die Erstellung von Statistiken, insbesondere zur Eva-
luierung der vollzuglichen Maßnahmen in Bezug auf 
die Vollzugsziele der Gefangenen.

(4) Vollzugsbehörden sind die Justizvollzugsanstalten, 
Jugendstrafvollzugsanstalten, Jugendarrestanstalten, 
Freizeitarresträume und Einrichtungen für den Vollzug 
der Sicherungsverwahrung sowie das für Justiz zustän-
dige Ministerium (Aufsichtsbehörde). 

(5) Erfolgt die Datenverarbeitung im Anwendungsbe-
reich der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S.  1, L 314 vom 
22.11.2016, S.  72) gelten ausschließlich deren Bestim-
mungen und die zu ihrer Ausführung erlassenen Vor-
schriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244, ber. S.  278 und 
S. 404) in der jeweils geltenden Fassung.

(6) Auf Personen, die Angebote der nachgehenden Be-
treuung im Vollzug wahrnehmen oder auf freiwilliger 
Grundlage in der Anstalt verbleiben oder aufgenommen 
werden (§§  61, 62, 90 des Strafvollzugsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen, §§ 15, 48 des Jugendstrafvollzugsgeset-
zes Nordrhein-Westfalen und §§ 60, 61 des Sicherungs-
verwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen), fi n-
den die für Gefangene geltenden Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechende Anwendung.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff:

 1.  „Gefangene“

 a)  Personen, an denen Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, 
Untersuchungshaft, Jugendarrest oder die Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung vollzogen 
wird,

 b)  Personen, die sich in Haft nach § 127b Absatz 2, 
§ 230 Absatz 2, §§ 236, 329 Absatz 3, § 412 Satz 1 
oder § 453c der Strafprozessordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl.  I 
S. 3618) geändert worden ist, befi nden, sowie Per-
sonen, die nach § 275a Absatz 6 der Strafprozess-
ordnung einstweilig in Justizvollzugsbehörden 
untergebracht sind; sie stehen Untersuchungsge-
fangenen gleich,

 2.   „Anstalten“ Justizvollzugsanstalten, Jugendstraf-
vollzugsanstalten, Jugendarrestanstalten, Freizeitar-
resträume und Einrichtungen für den Vollzug der Si-
cherungsverwahrung,

 3.   „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die 
sich auf eine identifi zierte oder identifi zierbare na-
türliche Person (betroffene Person) beziehen; als 
identifi zierbar wird eine natürliche Person angese-
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer On-
line-Kennung oder zu einem oder mehreren besonde-
ren Merkmalen, die Ausdruck der physischen, phy-
siologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifi ziert werden kann,

 4.   „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automati-
sierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede sol-
che Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personen-
bezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An-
passung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfra-
gen, die Verwendung, die Offenlegung durch Über-
mittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Be-
reitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung,

 5.   „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung 
gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken,

 6.   „Anonymisierung“ das Verändern personenbezogener 
Daten derart, dass die Einzelangaben über persönli-
che oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur 
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an 
Zeit, Kosten, Arbeitskraft einer bestimmten oder be-
stimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden 
können,

 7.   „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in einer Weise, in der die Daten ohne 
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr 
einer spezifi schen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zusätzlichen Informati-
onen gesondert aufbewahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die 
gewährleisten, dass die Daten keiner betroffenen 
Person zugewiesen werden,

 8.   „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung perso-
nenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien 
zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Samm-
lung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder 
geografi schen Gesichtspunkten geordnet geführt 
wird,

 9.   „Verantwortlicher“ die zuständige Behörde, die al-
lein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet,

10.  „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stel-
le, die personenbezogene Daten im Auftrag des Ver-
antwortlichen verarbeitet,

11.   „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen per-
sonenbezogene Daten offengelegt werden, unab-
hängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines 
bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Uni-
onsrecht oder anderen Rechtsvorschriften personen-
bezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als 
Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 24. Oktober 2018 557

genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den 
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwe-
cken der Verarbeitung,

12.   „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ 
eine Verletzung der Sicherheit, die zur unbeabsich-
tigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Ver-
lust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenle-
gung von oder zum unbefugten Zugang zu personen-
bezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden,

13.  „besondere Kategorien personenbezogener Daten“

 a)  Daten, aus denen die rassische oder ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen oder die Ge-
werkschaftszugehörigkeit hervorgehen,

 b)  genetische Daten,

 c)  biometrische Daten zur eindeutigen Identifi zie-
rung einer natürlichen Person,

 d)  Gesundheitsdaten und

 e)  Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orien-
tierung,

14.   „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den 
ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften 
einer natürlichen Person, die eindeutige Informatio-
nen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser 
Person liefern und insbesondere aus der Analyse ei-
ner biologischen Probe der Person gewonnen wur-
den,

15.   „biometrische Daten“ mit speziellen technischen 
Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu 
den physischen, physiologischen oder verhaltenstypi-
schen Merkmalen einer natürlichen Person, die die 
eindeutige Identifi zierung dieser natürlichen Person 
ermöglichen oder bestätigen, insbesondere Gesichts-
bilder oder daktyloskopische Daten,

16.  „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die 
sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit ei-
ner natürlichen Person, einschließlich der Erbrin-
gung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und 
aus denen Informationen über deren Gesundheitszu-
stand hervorgehen,

17.   „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche 
Organisation und ihre nachgeordneten Stellen oder 
jede sonstige Einrichtung, die durch eine von zwei 
oder mehr Staaten geschlossene Übereinkunft oder 
auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft ge-
schaffen wurde,

18.  „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten 
Fall, in informierter Weise und unmissverständlich 
abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklä-
rung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten einverstanden ist,

19. „öffentliche Stellen“

 a)  die Behörden, die Organe der Rechtspfl ege und 
andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrich-
tungen des Bundes, der bundesunmittelbaren 
Körperschaften, der Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen 
ungeachtet ihrer Rechtsform, 

 b)  die Behörden, die Organe der Rechtspfl ege und 
andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrich-
tungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Ge-
meindeverbandes oder sonstiger der Aufsicht des 
Landes unterstehender juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen 
ungeachtet ihrer Rechtsform,

 c)  die Behörden, die Organe der Rechtspfl ege und 
andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrich-
tungen eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union und

20.  „nicht öffentliche Stellen“ natürliche und juristische 
Personen, Gesellschaften und andere Personenverei-
nigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter 
die Nummer  19 fallen; nimmt eine nicht öffentliche 

Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne 
dieses Gesetzes.

§ 3
Grundsätze der Datenverarbeitung

(1) Im Vollzug ist das Recht einer jeden Person zu schüt-
zen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwen-
dung ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen.

(2) Die Datenverarbeitung ist an dem Ziel auszurichten, 
so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verar-
beiten. Von den Möglichkeiten der Anonymisierung und 
Pseudonymisierung ist Gebrauch zu machen, soweit dies 
nach dem Verarbeitungszweck möglich ist und der Auf-
wand in einem angemessenen Verhältnis zu dem ange-
strebten Schutzzweck steht.

(3) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist so 
weit wie möglich danach zu unterscheiden, ob diese auf 
Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen beruhen.

§ 4
Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung

(1) Die Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten nur verarbeiten, wenn die betroffene Person ein-
gewilligt hat oder dieses oder ein anderes Gesetz oder 
eine andere auf Grund eines Gesetzes erlassene Rechts-
vorschrift dies erlaubt oder anordnet.

(2) Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf 
einer freien Entscheidung der betroffenen Person beruht. 
Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt 
wurde, sind die Umstände der Erteilung zu berücksichti-
gen. Die betroffene Person ist auf die Freiwilligkeit der 
Einwilligung hinzuweisen. Sie ist in geeigneter Weise 
über die Bedeutung der Einwilligung, den vorgesehenen 
Zweck der Verarbeitung und über den möglichen Emp-
fängerkreis der personenbezogenen Daten aufzuklären. 
Ist dies nach den Umständen des Einzelfalls erforderlich 
oder verlangt die betroffene Person dies, ist sie auch über 
die Folgen der Verweigerung einer Einwilligung zu be-
lehren.

(3) Soweit besondere Kategorien personenbezogener 
Daten verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung 
darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

(4) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person 
durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sach-
verhalte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer 
klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von 
den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist.

(5) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten 
auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, 
muss der Verantwortliche die Einwilligung der betroffe-
nen Person nachweisen können.

(6) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. Die betroffene Person ist vor Abgabe der 
Einwilligung hiervon in Kenntnis zu setzen.

§ 5
Rechte der betroffenen Personen

(1) Jede betroffene Person hat nach Maßgabe dieses Ge-
setzes ein Recht auf

1.  allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung 
(§ 37),

2.  Benachrichtigung (§ 38),

3.  Auskunft (§ 39),

4.  Akteneinsicht (§ 40),

5.  Löschung (§ 42),

6.  Einschränkung der Verarbeitung (§ 43) und

7.  Berichtigung (§ 44).
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(2) Die Vollzugsbehörden kommunizieren mit den betrof-
fenen Personen in präziser, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form und verwenden hierbei eine klare und 
einfache Sprache. Unbeschadet besonderer Formvor-
schriften sollen Anträge der betroffenen Personen nach 
diesem Gesetz in der für den Antrag gewählten Form be-
antwortet werden. Die Vollzugsbehörden informieren die 
betroffenen Personen schriftlich, wie mit ihrem Antrag 
verfahren wurde.

(3) Die Erteilung von Informationen nach den §§ 37 bis 
39 erfolgt unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten 
oder exzessiven Anträgen, insbesondere bei häufi ger 
sachgrundloser Wiederholung von Anträgen, kann die 
Vollzugsbehörde den Antrag ohne Bescheid oder ohne 
die Angabe von Gründen ablehnen. 

§ 6
Datengeheimnis

(1) Den in Vollzugsbehörden beschäftigten Personen ist 
es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 
einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Auf-
gabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten oder 
zu offenbaren.

(2) Personen, die nicht Amtsträger im Sinne des § 11 Ab-
satz  1 Nummer  2 des Strafgesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl.  I 
S. 3322) sind, sind vor der Aufnahme ihrer Beschäftigung 
über die zu beachtenden Bestimmungen zu unterrichten 
und auf deren Einhaltung förmlich zu verpfl ichten. §  1 
Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpfl ichtungsgesetzes 
vom 2. März 1974 (BGBl.  I S.  469, 547), das durch §  1 
Nummer  4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl.  I 
S. 1942) geändert worden ist, fi ndet auf die Verpfl ichtung 
zur Geheimhaltung Anwendung.

(3) Personen oder nicht öffentliche Stellen, die auf 
Grund ihrer Tätigkeit in einer Anstalt Kenntnis von per-
sonenbezogenen Daten erlangen sollen oder denen von 
Vollzugsbehörden personenbezogene Daten von Gefan-
genen übermittelt werden, sind vor Aufnahme ihrer Tä-
tigkeit oder der Übermittlung von personenbezogenen 
Daten vertraglich zur Geheimhaltung zu verpfl ichten.

(4) Die Geheimhaltungsverpfl ichtung besteht auch nach 
Beendigung der jeweiligen Tätigkeit fort.

§ 7
Datenverantwortung

(1) Soweit sich aus den Vorschriften dieses Gesetzes 
nichts anderes ergibt, ist die datenverarbeitende Stelle 
die Vollzugsbehörde. Sie trägt die Verantwortung für die 
Datenverarbeitung. 

(2) Erfolgt die Übermittlung von Daten auf Ersuchen 
einer öffentlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. 
In diesem Fall prüft die Vollzugsbehörde nur, ob das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der 
empfangenden Stelle liegt und § 12 Absatz 3, §§ 32, 33 
Absatz 2 oder § 43 der Übermittlung entgegenstehen, es 
sei denn, dass im Einzelfall Anlass zur Prüfung der Zu-
lässigkeit der Übermittlung besteht. Die Empfänger 
haben der übermittelnden Stelle die für diese Prüfung 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(3) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam 
die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung fest, gelten 
sie als gemeinsam Verantwortliche. Gemeinsam Verant-
wortliche haben ihre jeweiligen Aufgaben und daten-
schutzrechtlichen Verantwortlichkeiten in transparenter 
Form in einer Vereinbarung festzulegen, soweit diese 
nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt sind. Aus 
der Vereinbarung muss insbesondere hervorgehen, wer 
welchen Informationspfl ichten nachzukommen hat und 
wie und gegenüber wem betroffene Personen ihre Rechte 
wahrnehmen können.

Abschnitt 2
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

§ 8
Zulässigkeit der Datenerhebung

(1) Die Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten erheben, soweit deren Kenntnis für vollzugliche 
Zwecke oder andere nach diesem Gesetz oder den Voll-
zugsgesetzen anerkannte Zwecke erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten besonderer Kategorien dür-
fen ohne Einwilligung der betroffenen Personen nur er-
hoben werden, soweit dies für vollzugliche Zwecke oder 
andere nach diesem Gesetz oder den Vollzugsgesetzen 
anerkannte Zwecke unbedingt erforderlich ist. 

§ 9
Erhebung bei betroffenen Personen und 

öffentlichen Stellen

(1) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei den 
betroffenen Personen mit deren Kenntnis oder bei öf-
fentlichen Stellen zu erheben.

(2) Werden Daten bei der betroffenen Person erhoben, so 
ist sie in geeigneter Weise über den Verwendungszweck, 
das Bestehen von Löschungsfristen, Auskunfts-, Benach-
richtigungs- und Berichtigungsrechten sowie eine etwa-
ige beabsichtigte Übermittlung aufzuklären. Werden 
Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, so ist 
die betroffene Person in geeigneter Weise über diese auf-
zuklären. Soweit eine Auskunftspfl icht besteht oder die 
Angaben Voraussetzung für die Gewährung von Rechts-
vorteilen sind, ist die betroffene Person hierauf, sonst auf 
die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(3) Soweit die Erhebung personenbezogener Daten über 
Gefangene bei den betroffenen Personen zulässig ist und 
diese nicht die für eine Einwilligung notwendige Ein-
sichtsfähigkeit besitzen, können personenbezogene 
Daten ohne deren Kenntnis auch bei deren gesetzlichen 
Vertreterinnen und Vertretern erhoben werden.

§ 10
Erhebung von Daten über Gefangene bei 

nicht öffentlichen Stellen

(1) Bei nicht öffentlichen Stellen dürfen personenbezo-
gene Daten ohne Kenntnis der Gefangenen nur erhoben 
werden, soweit

1.  eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder die Wahrneh-
mung einer durch Gesetz oder Rechtsverordnung zu-
gewiesenen einzelnen Aufgabe die Erhebung dieser 
Daten zwingend voraussetzt,

2.  Angaben der betroffenen Person überprüft werden 
müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren 
Unrichtigkeit bestehen,

3.  es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit oder zur Abwehr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer 
anderen Person erforderlich ist,

4.  die Gefangenen einer durch Rechtsvorschrift festge-
legten Auskunftspfl icht nicht nachkommen und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen der Gefangenen einer Erhe-
bung ohne ihre Mitwirkung entgegenstehen,

5.  die Einholung der Einwilligung der betroffenen Per-
son nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden wäre, aber offensichtlich 
ist, dass es in ihrem Interesse liegt und sie in Kenntnis 
des Erhebungszwecks ihre Einwilligung erteilen 
würde,

6.  sie aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 
werden können, es sei denn, dass die Daten erkennbar 
ohne oder gegen den Willen der betroffenen Person öf-
fentlich gemacht wurden und ihr Geheimhaltungsin-
teresse überwiegt, oder

7.  zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Geldforde-
rungen ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der 
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zu verarbeitenden Daten vorliegt und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inter-
esse der betroffenen Person an der Geheimhaltung 
überwiegt.

(2) Werden Daten bei einer dritten Person oder einer an-
deren nicht öffentlichen Stelle erhoben, so ist diese auf 
Verlangen über den Verwendungszweck aufzuklären. So-
weit eine Auskunftspfl icht besteht, ist sie hierauf, sonst 
auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(3) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 35 des Untersu-
chungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen dürfen 
personenbezogene Daten ohne Mitwirkung der Betroffe-
nen nur bei Stellen, die Aufgaben der Jugendhilfe wahr-
nehmen, bei der Jugendgerichtshilfe und bei Personen 
und Stellen, die bereits Kenntnis von der Inhaftierung 
der betroffenen Personen haben, erhoben werden.

§ 11
Erhebung von Daten über Dritte

Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, dürfen 
ohne ihre Kenntnis bei Gefangenen oder bei Personen 
oder Stellen außerhalb der Vollzugsbehörde nur erhoben 
werden, wenn sie für die Behandlung der Gefangenen, 
die Sicherheit der Anstalt oder die Sicherung des Vollzu-
ges einer Freiheitsentziehung unerlässlich sind und die 
Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Personen nicht beeinträchtigt.

§ 12
Verarbeitung innerhalb der Vollzugsbehörde

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten inner-
halb einer Vollzugsbehörde ist zulässig, soweit dies für 
vollzugliche Zwecke erforderlich oder bei besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten unbedingt erfor-
derlich ist. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten inner-
halb einer Vollzugsbehörde für andere Zwecke ist zuläs-
sig, soweit dies

1.  zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder ge-
heimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht 
oder von Bestrebungen im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes, die durch Anwendung von Gewalt 
oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen

 a)  gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gerichtet sind,

 b)  eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsfüh-
rung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines 
Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben oder

 c)  auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährden,

2.  zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit,

3.  zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einer anderen Person,

4.  zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten 
sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt gefährdet wird,

5.  für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvoll-
streckungsrechtliche Entscheidungen oder

6.  zur Wahrnehmung von Kontrollbefugnissen des Euro-
päischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafen

erforderlich oder bei besonderen Kategorien personen-
bezogener Daten unbedingt erforderlich ist.

(3) Personenbezogene Daten, die gemäß § 11 über Perso-
nen, die nicht Gefangene sind, erhoben worden sind, 
dürfen innerhalb einer Vollzugsbehörde nur zur Erfül-
lung des Erhebungszwecks oder für die in Absatz  2 
Nummer 1 bis 4 geregelten Zwecke verarbeitet werden.

(4) Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, 
soweit sie dem gerichtlichen Rechtsschutz im Zusam-

menhang mit diesem Gesetz oder den Vollzugsgesetzen, 
der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnis-
sen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von 
Organisationsuntersuchungen dient. Zulässig ist auch 
die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, 
soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Per-
son an der Geheimhaltung der Daten offensichtlich 
überwiegen. § 14 Absatz 1 gilt entsprechend.

(5) Die Vollzugsbehörden prüfen vor jeder Verarbeitung 
personenbezogener Daten deren Richtigkeit, Vollständig-
keit, Zuverlässigkeit und Aktualität. 

§ 13
Übermittlung an öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öf-
fentliche Stellen ist zulässig, soweit dies für vollzugliche 
Zwecke oder die in §  12 Absatz  2 genannten anderen 
Zwecke erforderlich oder bei besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist. 

(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an öf-
fentliche Stellen ist darüber hinaus zulässig, soweit dies 
für

 1.  Maßnahmen des ambulanten Sozialen Dienstes der 
Justiz und der Jugendgerichtshilfe,

 2.  die Überprüfung von Angaben von Gefangenen, weil 
tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit 
bestehen,

 3.  Entscheidungen in Gnadensachen,

 4.  durch oder aufgrund Gesetz angeordnete Statistiken 
der Rechtspfl ege,

 5.  die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige 
(§ 11 Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches) der 
Gefangenen,

 6.  sozialrechtliche Maßnahmen,

 7.  dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusam-
menhang mit der Aufnahme und Entlassung von Sol-
datinnen und Soldaten,

 8.  ausländerrechtliche Maßnahmen,

 9.  die Durchführung der Besteuerung oder 

10.  die Feststellung oder Durchsetzung öffentlich-recht-
licher Forderungen 

erforderlich oder im Fall besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist. 

(3) Erfolgt die Übermittlung der Daten zu anderen als 
vollzuglichen Zwecken, muss der konkrete Übermitt-
lungszweck in angemessenem Verhältnis zu der Art und 
Eingriffsintensität der Erhebungsform und der Art der 
erhobenen personenbezogenen Daten stehen. Ein ange-
messenes Verhältnis liegt regelmäßig vor, wenn die Über-
mittlung zu Zwecken nach § 12 Absatz 2 erfolgt oder die 
empfangende Stelle die Daten auch selbst hätte erheben 
dürfen. 

(4) Erhält die Vollzugsbehörde davon Kenntnis, dass Ge-
fangene von öffentlichen Stellen Leistungen beziehen 
oder bei öffentlichen Stellen Leistungen beantragt 
haben, die für die Dauer des Vollzuges entfallen oder sich 
mindern, hat sie die Leistungsträger unverzüglich darü-
ber zu unterrichten, dass und seit wann sich die betroffe-
nen Gefangenen im Vollzug befi nden, sofern die Gefange-
nen die Unterrichtung trotz einer Aufforderung der Voll-
zugsbehörde nicht unverzüglich selbst vornehmen. Den 
betroffenen Gefangenen ist eine Abschrift der Mitteilung 
auszuhändigen.

(5) Eigengeld und sonstiges Vermögen der Gefangenen, 
das der Anstalt bekannt ist, sind der mit der Geltendma-
chung der im Strafverfahren entstandenen Kosten be-
fassten Vollstreckungsbehörde und der Gerichtskasse an-
zuzeigen, sobald Gefangene über pfändbares Vermögen 
verfügen. Den betroffenen Gefangenen ist eine Abschrift 
der Mitteilung auszuhändigen.

(6) Im Vollzug der Untersuchungshaft unterbleiben die 
zulässigen Übermittlungen, wenn für die Vollzugsbe-
hörde erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art 
der Information und der Rechtsstellung der Untersu-
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chungsgefangenen die betroffenen Personen ein schutz-
würdiges Interesse am Ausschluss der Übermittlung 
haben. Die Gefangenen sind entsprechend § 17 Absatz 2 
anzuhören. Bei einer nicht nur vorläufi gen Einstellung 
des Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Er-
öffnung des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen 
Freispruch sind auf Antrag der Untersuchungsgefange-
nen die Stellen, denen personenbezogene Daten übermit-
telt wurden, über den Verfahrensausgang in Kenntnis zu 
setzen. Die Untersuchungsgefangenen sind auf ihr An-
tragsrecht nach Satz  3 bei ihrer Anhörung oder nach-
träglichen Unterrichtung hinzuweisen. 

(7) § 12 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend. Personenbezo-
gene Daten, die gemäß § 11 über Personen, die nicht Ge-
fangene sind, erhoben worden sind, dürfen auch zu aus-
länderrechtlichen Maßnahmen übermittelt werden.

(8) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten wer-
den nach Möglichkeit die erforderlichen Informationen 
beigefügt, die es der empfangenden zuständigen Behörde 
gestatten, die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Zuver-
lässigkeit und die Aktualität der übermittelten Daten zu 
beurteilen. Unrichtige, unvollständige oder nicht mehr 
aktuelle personenbezogene Daten dürfen nicht mehr 
übermittelt werden. 

§ 14
Datenübermittlung bei Verlegungen, Überstellungen 

und Vorinhaftierungen

(1) Bei Verlegungen und Überstellungen von Gefangenen 
oder in Verwaltungsvorgängen, an denen mehrere Voll-
zugsbehörden beteiligt sind, dürfen die Vollzugsbehörden 
anderen Vollzugsbehörden Daten übermitteln, soweit 
diese Daten für die Erfüllung der Aufgaben der die 
Daten empfangenden Vollzugsbehörde erforderlich sind. 
Sollen personenbezogene Daten besonderer Kategorien 
übermittelt werden, muss dies zur Aufgabenerfüllung 
der empfangenden Vollzugsbehörden unbedingt erforder-
lich sein. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten aus früher 
vollzogenen Inhaftierungen (Vorinhaftierungen). Bei der 
Einrichtung und der Nutzung von Verbunddateien be-
stimmt die Landesregierung die Einzelheiten der Daten-
verarbeitung, insbesondere die Datenverantwortung, die 
jeweiligen Zugriffsrechte und den Umfang der Schutz-
vorkehrungen durch Rechtsverordnung. Die Ermächti-
gung kann auf das für Justiz zuständige Ministerium 
übertragen werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend bei Verlegungen, Überstellungen und der Über-
mittlung von personenbezogenen Daten von Gefangenen 
aus Vorinhaftierungen an die Vollzugsbehörden anderer 
Länder.

(2) Bei Verlegungen übermittelt die Vollzugsbehörde der 
aufnehmenden Vollzugsbehörde in der Regel sämtliche 
über die oder den Gefangenen vorliegenden personenbe-
zogenen Daten und die Gefangenenpersonalakte. Die 
übermittelnde Vollzugsbehörde muss die Daten nach Er-
reichung des Übermittlungszweckes unverzüglich lö-
schen, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist 
ihr nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes oder 
aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften gestattet. 

(3) Bei Überstellungen soll von der Übersendung der 
Gefangenenpersonalakte abgesehen werden, es sei denn, 
die Übersendung ist aufgrund der zu erwartenden Dauer 
der Überstellung oder aus anderen Gründen im Einzel-
fall erforderlich. Wird die Gefangenenpersonalakte nicht 
übersandt, übermittelt die überstellende Vollzugsbehörde 
der aufnehmenden Vollzugsbehörde in der Regel nur die 
für die Sicherheit und Ordnung der Anstalt, für die me-
dizinische Versorgung und für die Behandlung der Ge-
fangenen erforderlichen personenbezogenen Dateien und 
Unterlagen. Für Rücküberstellungen gilt Satz 2 entspre-
chend.

(4) Bei Vorinhaftierungen übermitteln die Vollzugsbehör-
den, in denen eine frühere Inhaftierung vollzogen wurde, 
in der Regel die Identitätsdaten des Gefangenen, die Zei-
ten und Gründe einer Vorinhaftierung, vom Gericht oder 
der Staatsanwaltschaft angeordnete haftgrundbezogene 
Beschränkungen, sicherheitsrelevante Erkenntnisse und 
Wahrnehmungen über Gefangene, Daten über Besuchs-
verbote, Daten zu Disziplinarmaßnahmen, erzieheri-

schen und besonderen Sicherungsmaßnahmen und die 
Vollzugspläne der Gefangenen. 

(5) Werden Gefangene zum Zweck der medizinischen 
Behandlung, des Vollzuges einer Maßregel der Besserung 
und Sicherung oder der vorläufi gen Unterbringung in 
eine Einrichtung des Maßregelvollzuges verlegt oder 
überstellt, gelten die Absätze 1, 2 Satz  1 und Absatz  3 
entsprechend.

§ 15
Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen

(1) Nicht öffentlichen Stellen dürfen die Vollzugsbehör-
den personenbezogene Daten übermitteln, soweit dies 
für vollzugliche Zwecke oder die in §  12 Absatz  2 ge-
nannten anderen Zwecke erforderlich ist. Besondere Ka-
tegorien personenbezogener Daten dürfen die Vollzugs-
behörden nicht öffentlichen Stellen übermitteln, soweit 
dies für vollzugliche Zwecke oder die in §  12 Absatz  2 
genannten anderen Zwecke unbedingt erforderlich ist.

(2) Eine Übermittlung zu vollzuglichen Zwecken ist ins-
besondere zulässig, soweit

1.  sich die Vollzugsbehörden zur Erfüllung oder Unter-
stützung einzelner Aufgaben in zulässiger Weise der 
Mitwirkung nicht öffentlicher Stellen bedienen und 
diese Mitwirkung ohne die Verarbeitung der durch die 
Vollzugsbehörden übermittelten personenbezogenen 
Daten unmöglich oder wesentlich erschwert wäre 
oder

2.  es dazu erforderlich ist, Gefangenen 

 a)  den Besuch von Behandlungs-, Beratungs-, Trai-
nings- und Bildungsmaßnahmen sowie die Be-
schäftigung innerhalb und außerhalb einer Anstalt,

 b)  die Inanspruchnahme von Leistungen der in § 203 
Absatz  1 Satz  1 Nummer  1, 2 und 5 des Strafge-
setzbuchs genannten Personen,

 c)  den Einkauf, 

 d)  die Inanspruchnahme von Telekommunikations- 
und Mediendienstleistungen oder

 e)  einen Krankenversicherungsschutz nach der Ent-
lassung

  zu ermöglichen.

(3) Personenbezogene Daten, die an nicht öffentliche 
Stellen übermittelt werden sollen, sind vor der Übermitt-
lung zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit 
nicht der Personenbezug für die Erfüllung des Übermitt-
lungszweckes erforderlich ist. Dabei ist die Gefangenen-
buchungsnummer als Pseudonym zu verwenden, wenn 
nicht besondere Gründe entgegenstehen. Für die Verar-
beitung von Daten im Auftrag gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend

(4) § 12 Absatz 3 bis 5 und § 13 Absatz 6 und 8 gelten 
entsprechend. 

§ 16
Auskünfte an Opfer

(1) Opfern wird auf schriftlichen Antrag Auskunft über 
die Inhaftierung und deren Beendigung, die Gewährung 
vollzugsöffnender Maßnahmen, opferbezogene Weisun-
gen und die Unterbringung im offenen Vollzug erteilt, 
wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegen und kein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Gefangenen 
am Ausschluss der Mitteilung vorliegt. Der Nachweis der 
Zulassung zur Nebenklage ersetzt in der Regel die Dar-
legung des berechtigten Interesses. Dies gilt nicht, wenn 
den Gefangenen erneut vollzugsöffnende Maßnahmen 
gewährt werden. § 17 Absatz 1 bleibt unberührt.

(2) Besteht auf Grund einer Flucht einer oder eines Ge-
fangenen eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben, er-
geht eine Mitteilung nach Absatz 1 auch ohne Antrag.

(3) Opfern und anderen aus der Straftat Anspruchsbe-
rechtigten können auf schriftlichen Antrag Auskünfte 
über die Entlassungsadresse oder die Vermögensverhält-
nisse der Gefangenen erteilt werden, wenn die Erteilung 
zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechtsansprü-
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chen im Zusammenhang mit der Straftat erforderlich ist. 
§ 17 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Besteht Anlass zu der Besorgnis, dass die Offenle-
gung von Lebensumständen der Antragstellerinnen und 
Antragsteller deren Leib oder Leben gefährdet, kann die 
Offenlegung gegenüber den Gefangenen unterbleiben. 
Die Mitteilung der Anschrift der Antragstellerinnen und 
Antragsteller an die Gefangenen bedarf der Einwilli-
gung.

(5) Im Vollzug der Untersuchungshaft bleibt § 406d der 
Strafprozessordnung unberührt. Die Vollzugsbehörde 
darf Auskünfte nach § 406d der Strafprozessordnung im 
Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft oder dem 
nach § 126 der Strafprozessordnung zuständigen Gericht 
unmittelbar erteilen.

(6) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, sind in ge-
eigneter Form auf ihre Rechte nach den Absätzen 1 bis 4 
hinzuweisen. 

(7) Die Absätze 1 bis 4 und 6 fi nden im Jugendarrest 
keine Anwendung.

§ 17
Haftmitteilungen

(1) Öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen darf die 
Vollzugsbehörde auf schriftlichen Antrag mitteilen, ob 
und in welcher Anstalt sich eine Person in Haft befi ndet 
sowie ob und wann ihre Entlassung voraussichtlich in-
nerhalb eines Jahres bevorsteht, soweit

1.  die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist oder

2.  von nicht öffentlichen Stellen ein berechtigtes Inter-
esse an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird 
und die Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an 
dem Ausschluss der Übermittlung haben.

(2) Die Gefangenen werden vor der Mitteilung gehört, 
soweit dadurch nicht die Verfolgung des Interesses der 
Antragstellerinnen und Antragsteller vereitelt oder we-
sentlich erschwert wird und eine Abwägung ergibt, dass 
das Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller 
das Interesse der Gefangenen an ihrer vorherigen Anhö-
rung überwiegt. Ist die Anhörung unterblieben, werden 
die betroffenen Gefangenen über die Mitteilung der Voll-
zugsbehörde nachträglich unterrichtet.

§ 18
Überlassung von Akten

(1) Soweit die Übermittlung der darin enthaltenen 
Daten zulässig ist, dürfen Akten mit personenbezogenen 
Daten nur

1.  anderen Vollzugsbehörden,

2.  dem ambulanten Sozialen Dienst der Justiz und der 
Jugendgerichtshilfe,

3.  den Behörden des Maßregelvollzuges, 

4.  den zur Dienst- oder Fachaufsicht oder zu dienstli-
chen Weisungen befugten Stellen,

5.  den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und straf-
rechtliche Entscheidungen zuständigen Gerichten 
sowie

6.  den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehör-
den

überlassen werden. Die Überlassung an andere öffentli-
che Stellen ist zulässig, soweit die Erteilung einer Aus-
kunft einen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach 
Darlegung der die Akteneinsicht begehrenden Stellen 
für die Erfüllung der Aufgabe nicht ausreicht. Entspre-
chendes gilt für die Überlassung von Akten an die von 
der Vollzugsbehörde, den Strafverfolgungsbehörden oder 
den Gerichten mit Gutachten oder der Nachsorge von 
Gefangenen beauftragten Stellen.

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes übermittelt werden dürfen, 
weitere personenbezogene Daten der betroffenen Perso-
nen oder Dritter in Akten so verbunden, dass eine Tren-

nung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht 
oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist 
die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit 
nicht berechtigte Interessen der betroffenen Personen 
oder Dritter an deren Geheimhaltung offensichtlich 
überwiegen. Eine Verarbeitung dieser Daten durch die 
empfangende Stelle ist unzulässig. Hierauf muss bei der 
Übermittlung der Daten hingewiesen werden.

§ 19
Übermittlung personenbezogener Informationen 

für wissenschaftliche Zwecke

(1) Die Übermittlung personenbezogener Informationen 
in Akten und Dateien an Hochschulen, andere Einrich-
tungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und 
öffentliche Stellen ist ohne Einwilligung der betroffenen 
Personen nur zulässig, soweit

1.  dies für die Durchführung bestimmter wissenschaftli-
cher Forschungsarbeiten erforderlich oder bei beson-
deren Kategorien personenbezogener Daten unbe-
dingt erforderlich ist,

2.  eine Nutzung anonymisierter oder pseudonymisierter 
Daten zu diesem Zweck nicht möglich oder die Ano-
nymisierung oder Pseudonymisierung mit einem un-
verhältnismäßigen Aufwand verbunden ist und

3.  das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das 
schutzwürdige Interesse der betroffenen Personen an 
dem Ausschluss der Übermittlung erheblich über-
wiegt.

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nummer 3 ist im Rahmen 
des öffentlichen Interesses das wissenschaftliche Inter-
esse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berück-
sichtigen.

(2) Die Übermittlung der Informationen erfolgt durch 
Erteilung von Auskünften, wenn hierdurch der Zweck 
der Forschungsarbeit erreicht werden kann und die Er-
teilung keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 
Andernfalls kann auch Einsichtnahme in Akten und Da-
teien gewährt werden. Die Akten und Dateien können 
zur Einsichtnahme übersandt oder übermittelt werden. 

(3) Personenbezogene Informationen werden nur an sol-
che Personen übermittelt, die Amtsträger oder für den 
öffentlichen Dienst besonders Verpfl ichtete sind oder die 
zur Geheimhaltung verpfl ichtet worden sind. §  1 Ab-
satz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpfl ichtungsgesetzes fi n-
det auf die Verpfl ichtung zur Geheimhaltung entspre-
chende Anwendung.

(4) Die personenbezogenen Informationen dürfen nur 
für die Forschungsarbeit verwendet werden, für die sie 
übermittelt worden sind. Die Verwendung für andere 
Forschungsarbeiten oder die Weitergabe richtet sich 
nach den Absätzen 1 bis 3 und bedarf der Einwilligung 
der Stelle, die die Übermittlung der Daten angeordnet 
hat.

(5) Die Informationen sind gegen unbefugte Kenntnis-
nahme durch Dritte zu schützen. Die wissenschaftliche 
Forschung betreibende Stelle hat dafür zu sorgen, dass 
die Verwendung der personenbezogenen Daten räumlich 
und organisatorisch getrennt von der Erfüllung solcher 
Verwaltungsaufgaben oder Geschäftszwecke erfolgt, für 
die diese Informationen gleichfalls von Bedeutung sein 
können. 

(6) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, sind die per-
sonenbezogenen Daten zu anonymisieren. Solange dies 
noch nicht möglich ist, sind die Merkmale gesondert auf-
zubewahren, mit denen Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dür-
fen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt wer-
den, soweit der Forschungszweck dies erfordert.

(7) Wer nach den Absätzen 1 bis 3 personenbezogene In-
formationen erhalten hat, darf diese nur veröffentlichen, 
wenn dies für die Darstellung von Forschungsergebnis-
sen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist. 
Die Veröffentlichung bedarf der Einwilligung der Stelle, 
die die Informationen übermittelt hat.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 24. Oktober 2018562

Abschnitt 3
Besondere Formen der Datenverarbeitung

§ 20
Erkennungsdienstliche Maßnahmen, 

Identitätsfeststellungsverfahren

(1) Zur Sicherung des Vollzuges, zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder zur Identi-
tätsfeststellung sind mit Kenntnis der Gefangenen zuläs-
sig:

1.  die Aufnahme von Lichtbildern,

2.  die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,

3.  Messungen und

4.  die Erfassung biometrischer Merkmale von Fingern, 
Händen und Gesicht.

(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Daten oder 
Unterlagen werden zu den Gefangenenpersonalakten ge-
nommen oder in personenbezogenen Dateien gespei-
chert. Fingerabdruckdaten sind elektronisch zu spei-
chern.

(3) Es können Fingerabdruckdaten von allen zehn Fin-
gern genommen werden. Die Anstalt übermittelt die von 
ihr nach Absatz 1 Nummer 4 erhobenen Fingerabdruck-
daten unverzüglich dem Landeskriminalamt, wenn nicht

1.  die Identität einer oder eines Gefangenen bereits an-
derweitig gesichert ist,

2.  ein Abgleich der Fingerabdruckdaten mit den dem 
Justizvollzug vorliegenden Daten möglich ist oder

3.  eine Gefährdung der Sicherheit der Anstalt ausge-
schlossen werden kann.

Das Landeskriminalamt veranlasst zum Zwecke der 
Identifi zierung der Gefangenen den Abgleich der Finger-
abdruckdaten. Weichen die personenbezogenen Daten 
von den der Anstalt bekannten Daten ab, teilt das Lan-
deskriminalamt der Anstalt die abweichenden Daten 
mit. Die Daten dürfen auch im Wege eines automatisier-
ten Abrufverfahrens oder einer regelmäßigen Daten-
übermittlung abgefragt und übermittelt werden. Die 
Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung weitere 
Einzelheiten zur Datenerhebung und -übermittlung 
sowie zum Verfahren der Ersuchen. Die Ermächtigung 
kann auf das für Justiz zuständige Ministerium übertra-
gen werden. Die Anstalt darf das Bundeskriminalamt 
auch unmittelbar um einen Abgleich der Fingerabdruck-
daten ersuchen. Auch kann als Dienst das bestehende 
Abgleichverfahren mit dem Bundeskriminalamt über 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genutzt 
werden. Die angefragten Behörden löschen die ihnen 
übermittelten personenbezogenen Daten, soweit diese 
nicht zur Dokumentation des Ersuchens erforderlich 
sind, sobald das Identitätsfeststellungsverfahren abge-
schlossen ist. Davon ausgenommen sind solche personen-
bezogenen Daten, die die angefragten Behörden auf-
grund der für sie geltenden gesetzlichen Grundlagen 
auch selbst hätten erheben dürfen.

(4) Die nach den Absätzen 1 und 3 gewonnenen erken-
nungsdienstlichen Unterlagen und Daten dürfen von der 
Vollzugsbehörde im Übrigen nur für die in Absatz 1 und 
§ 12 Absatz 2 Nummer 4 genannten Zwecke verarbeitet 
und übermittelt werden. Sie dürfen außerdem den Voll-
streckungs- und Strafverfolgungsbehörden sowie den für 
die Fahndung und Festnahme zuständigen Polizeidienst-
stellen übermittelt werden, soweit dies für Zwecke der 
Fahndung und Festnahme entwichener oder sich sonst 
ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltender Ge-
fangener erforderlich ist. Die Übermittlung der Daten 
oder Unterlagen an Polizeibehörden des Bundes oder der 
Länder ist auch zulässig, soweit dies zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für erhebliche Rechtsgüter inner-
halb der Anstalt erforderlich ist. Eine Übermittlung an 
öffentliche Stellen auf deren Ersuchen ist zulässig, so-
weit die Betroffenen verpfl ichtet wären, eine unmittel-
bare Erhebung der zu übermittelnden Daten durch die 
empfangende Stelle zu dulden oder an einer solchen Er-
hebung mitzuwirken. Die ersuchende Stelle hat in ihrem 
Ersuchen die Rechtsgrundlage der Mitwirkungs- oder 
Duldungspfl icht mitzuteilen. Beruht diese Pfl icht auf 

einer Regelung gegenüber dem Betroffenen im Einzelfall, 
weist die ersuchende Stelle zugleich nach, dass eine ent-
sprechende Regelung ergangen und vollziehbar ist.

(5) Gefangene, die nach Absatz  1 erkennungsdienstlich 
behandelt worden sind, können nach der Entlassung aus 
dem Vollzug verlangen, dass die gewonnenen erken-
nungsdienstlichen Daten und Unterlagen mit Ausnahme 
der zu den Gefangenenpersonalakten genommenen oder 
elektronisch gespeicherten Lichtbilder, der Fingerab-
druckdaten und der Beschreibung von körperlichen 
Merkmalen vernichtet oder gelöscht werden, sobald die 
Vollstreckung der richterlichen Entscheidung, die dem 
Vollzug zugrunde gelegen hat, abgeschlossen ist. Sie sind 
über dieses Recht bei der erkennungsdienstlichen Be-
handlung und bei der Entlassung aufzuklären. Im Übri-
gen gelten für die Löschung, die Einschränkung der Ver-
arbeitung und die Berichtigung die §§ 42 bis 44.

(6) Absatz 5 Satz 1 gilt für Untersuchungsgefangene mit 
der Maßgabe, dass der Anspruch auf Löschung mit der 
Aufhebung des Haftbefehls und der Entlassung aus der 
Haft entsteht.

(7) Im Jugendarrest fi nden nur Absatz 1 Nummer 1, Ab-
satz 2 Satz 1 und die Absätze 4 und 5 Anwendung.

§ 21
Sicherheitsanfrage

(1) Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Sicherheit 
prüft die Anstalt, ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse 
über Gefangene und Personen, die zu der Anstalt nicht 
in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen und nicht 
im Auftrag einer anderen Behörde Zugang begehren (an-
staltsfremde Personen), vorliegen. Die Landesregierung 
bestimmt durch Rechtsverordnung nach allgemeinen 
Merkmalen, für welche Gefangenen- und Personengrup-
pen regelmäßig von einer Sicherheitsanfrage abzusehen 
ist. Die Ermächtigung kann auf das für Justiz zuständige 
Ministerium übertragen werden.

(2) Sicherheitsrelevant sind Erkenntnisse über extremis-
tische, insbesondere gewaltorientierte Einstellungen 
oder Kontakte zu derartigen Organisationen, Gruppie-
rungen oder Personen. Namentlich wenn anstaltsfremde 
Personen an der Behandlung von Gefangenen mitwirken, 
können auch Erkenntnisse über erhebliche strafrechtli-
che Verurteilungen, eine bestehende Suchtproblematik 
oder andere für die Beurteilung der Zuverlässigkeit der 
Personen erhebliche Umstände sicherheitsrelevant sein.

(3) Eine anstaltsfremde Person ist über den Anlass der 
Sicherheitsanfrage, ihren Umfang sowie die Rechtsfol-
gen nach Absatz  10 vor der Einholung von Auskünften 
zu belehren.

(4) Die Anstalt darf Behörden mit Sicherheitsaufgaben 
um Auskunft ersuchen. Insbesondere darf sie

1.  eine Auskunft nach § 41 Absatz 1 Nummer 1 des Bun-
deszentralregistergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl.  I 
S. 1229, 1985 I S. 195), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732) geändert 
worden ist, einholen,

2.  Erkenntnisse der Polizeibehörden und

3.  Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörde des Lan-
des Nordrhein-Westfalen

anfragen (Sicherheitsanfrage).

Bestehen auf Grund der durch die beteiligten Stellen 
übermittelten Informationen Anhaltspunkte für sicher-
heitsrelevante Erkenntnisse über die betroffene Person, 
kann die Anstalt im Einzelfall zur weiteren Sachaufklä-
rung weitere Auskünfte oder Unterlagen bei Behörden 
oder der betroffenen Person einholen. Die Vorschriften 
des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 7. März 1995 (GV. NRW. S.  210) in der jeweils 
geltenden Fassung bleiben unberührt.

(5) Die Anfrage nach Absatz  4 Satz  2 Nummer  2 er-
streckt sich nur auf die personengebundenen Hinweise 
und die Erkenntnisse des polizeilichen Staatsschutzes. 
Bei der Anfrage nach Nummer 3 erfolgt die Abfrage des 
nachrichtendienstlichen Informationssystems durch die 
Verfassungsschutzbehörde Nordrhein-Westfalen.
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(6) Von einer Sicherheitsanfrage über Gefangene soll nur 
abgesehen werden, wenn im Einzelfall aufgrund einer 
Gesamtwürdigung eine Gefährdung der Sicherheit der 
Anstalt ausgeschlossen wird. Bei anstaltsfremden Perso-
nen soll die Anstalt darüber hinaus ganz oder teilweise 
von einer Sicherheitsanfrage absehen, wenn aufgrund 
des Anlasses, der Art, des Umfangs oder der Dauer des 
Aufenthalts oder der Tätigkeit in der Anstalt oder einer 
anderen Einrichtung des Justizvollzuges Nord-
rhein-Westfalen eine Gefährdung der Sicherheit der An-
stalt fernliegt.

(7) Die Anstalt übermittelt den angefragten Behörden 
die Identitätsdaten, namentlich den Namen, die Vorna-
men, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Staats-
angehörigkeit der betroffenen Person. Betrifft die Si-
cherheitsanfrage Gefangene, sollen darüber hinaus be-
kannt gewordene Aliaspersonalien, die voraussichtliche 
Vollstreckungsdauer sowie das Aktenzeichen der der 
Vollstreckung zugrunde liegenden Entscheidung mitge-
teilt werden.

(8) Die gemäß Absatz  4 Satz  2 Nummer  2 und 3 ange-
fragten Behörden teilen der Anstalt die sicherheitsrele-
vanten Erkenntnisse über die betroffene Person mit. Er-
kenntnismitteilungen der Verfassungsschutzbehörde 
Nordrhein-Westfalen unterliegen den Übermittlungsvor-
schriften des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 20. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995 S. 28), das 
zuletzt durch Gesetz vom 6. März 2018 (GV. NRW. S. 144) 
geändert worden ist. Die genannten Behörden dürfen die 
in Absatz  7 aufgeführten Daten für die Durchführung 
der Sicherheitsanfrage verarbeiten. Sie löschen die über-
mittelten personenbezogenen Daten, sobald die Sicher-
heitsanfrage abgeschlossen ist. Davon ausgenommen 
sind solche personenbezogenen Daten, die die Verfas-
sungsschutzbehörde Nordrhein-Westfalen aufgrund der 
für sie geltenden gesetzlichen Grundlagen erheben darf.

(9) Die für die Sicherheitsanfrage erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten dürfen im Wege einer regelmäßigen 
Datenübermittlung abgefragt und übermittelt werden. 
Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung 
weitere Einzelheiten zur Datenerhebung und -übermitt-
lung sowie zum Verfahren der Bearbeitung der Anfragen. 
Die Ermächtigung kann auf das für Justiz zuständige 
Ministerium übertragen werden.

(10) Die Anstalt bewertet die ihr mitgeteilten Erkennt-
nisse über eine Person auf Grund einer Gesamtwürdi-
gung des Einzelfalls. Die Anstaltsleitung entscheidet, ob 
sie einer anstaltsfremden Person nicht oder nur unter 
Beschränkungen Zutritt zur Anstalt gewährt oder sie 
nicht oder nur unter Beschränkungen zu der angestreb-
ten Tätigkeit in der Anstalt zulässt. Dies gilt entspre-
chend, wenn die anstaltsfremde Person eine Sicherheits-
anfrage verweigert. Kann eine für geboten erachtete Si-
cherheitsanfrage nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, 
kann eine Tätigkeit in der Anstalt vorübergehend unter 
Beaufsichtigung aufgenommen oder ein Zutritt zu der 
Anstalt vorläufi g unter Beaufsichtigung bewilligt wer-
den, wenn dies erforderlich ist.

(11) Im Rahmen der Sicherheitsanfrage gewonnene per-
sonenbezogene Daten sind in gesonderten Akten oder 
personenbezogenen Dateien zu führen oder zu verarbei-
ten.

(12) Die Verarbeitungs- und Übermittlungsbefugnis für 
personenbezogene Daten über Gefangene zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit in der Anstalt schließt die Ver-
arbeitungsbefugnis für personenbezogene Daten zum 
Zwecke der Behandlung der Gefangenen ein. Eine Über-
mittlung der gewonnenen personenbezogenen Daten an 
öffentliche Stellen ist nur für Maßnahmen des ambulan-
ten Sozialen Dienstes der Justiz und der Jugendgerichts-
hilfe zulässig. Eine Übermittlung zu anderen Zwecken 
erfolgt nur nach Maßgabe des § 12 Absatz 2 Nummer 1 
bis 3 und zur Verhinderung oder Verfolgung erheblicher 
Straftaten. Im Übrigen gelten für die Löschung, die Ein-
schränkung der Verarbeitung und die Berichtigung die 
§§ 42 bis 44.

(13) Für die Verarbeitung und Übermittlung personenbe-
zogener Daten über anstaltsfremde Personen gelten § 12 
Absatz 3 und § 13 Absatz 7 entsprechend. Die Unterla-
gen oder elektronisch gespeicherten personenbezogenen 
Daten über anstaltsfremde Personen sind innerhalb 

eines Jahres nach Abschluss der Sicherheitsanfrage zu 
vernichten oder zu löschen, wenn die betroffene Person 
keine Tätigkeit im Justizvollzug aufnimmt, es sei denn, 
die betroffene Person willigt in die weitere Aufbewah-
rung ein. Im Übrigen sind die Unterlagen oder elektroni-
schen Daten fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus der 
Tätigkeit zu vernichten oder zu löschen, es sei denn, die 
betroffene Person willigt in die weitere Aufbewahrung 
ein oder es ist beabsichtigt, die betroffene Person in ab-
sehbarer Zeit erneut mit einer Tätigkeit im Justizvollzug 
zu betrauen.

(14) Eine erneute Sicherheitsanfrage kann erfolgen, 
wenn neue sicherheitsrelevante Erkenntnisse vorliegen. 
Die Überprüfung anstaltsfremder Personen soll darüber 
hinaus spätestens nach Ablauf einer Frist von 18 Mona-
ten wiederholt werden.

(15) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 bis 5, 7 
bis 11 sowie die Absätze 13 und 14 gelten entsprechend 
für Besucherinnen und Besucher. Eine Sicherheitsan-
frage ist nur veranlasst, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte Sicherheitsbedenken nahelegen. Bei einer Si-
cherheitsanfrage teilt die Anstalt den in Absatz  4 ge-
nannten Behörden mit, für welche Gefangenen die 
Zulassung zum Besuch begehrt wird.

(16) Die Absätze 1 bis 15 fi nden im Jugendarrest keine 
Anwendung.

§ 22
Identitätsfeststellung anstaltsfremder Personen

(1) Die Vollzugsbehörden sind befugt, zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben als hoheitliche Maßnahme 
die Identität von anstaltsfremden Personen festzustellen. 
Das Betreten der Anstalt durch anstaltsfremde Personen 
kann davon abhängig gemacht werden, dass diese zur 
Identitätsfeststellung

1.  ihre Namen, ihre Vornamen und ihre Anschrift ange-
ben und durch amtliche Ausweise nachweisen und

2.  die biometrische Erfassung von Merkmalen der Fin-
ger, Hände und des Gesichts dulden, soweit tatsächli-
che Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass 
dies erforderlich ist, um im Einzelfall den Austausch 
von Gefangenen zu verhindern.

(2) Die weiteren Bestimmungen der Vollzugsgesetze über 
die Zulassung und Durchführung von Besuchen bleiben 
unberührt.

§ 23
Gefangenenausweise

(1) Die Vollzugsbehörde kann Gefangene aus Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt verpfl ichten, 
einen Ausweis mit sich zu führen, der mit einem Licht-
bild zu versehen oder elektronisch lesbar ist. Dabei ist 
sicherzustellen, dass der Ausweis nur die zur Erreichung 
dieser Zwecke notwendigen Daten enthält. Der Ausweis 
ist bei der Entlassung oder bei der Verlegung in eine an-
dere Anstalt einzuziehen und unverzüglich zu vernich-
ten.

(2) Die Ausweise dürfen mit Einrichtungen versehen 
werden, die die Auslesung mittels Funk- oder Digital-
technik ermöglichen. Auf diese Weise darf allein ein ein-
deutiges pseudonymisiertes Merkmal auslesbar sein. Die 
Erstellung von Bewegungsprofi len ist unzulässig.

§ 24
Einsatz von Videotechnik

(1) Das Anstaltsgelände sowie das Innere der Anstalts-
gebäude dürfen aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt mittels Videotechnik überwacht wer-
den.

(2) Jede Anstalt, die optisch-elektronische Einrichtun-
gen einsetzt, hat ein einheitliches Konzept zur op-
tisch-elektronischen Überwachung der baulichen Anla-
gen zu erstellen, in dem die Gründe für die Videoüberwa-
chung dokumentiert werden. Das Konzept hat alle 
betriebsfähigen Einrichtungen sowie die von ihnen er-
fassten Bereiche in kartenmäßiger Darstellung zu ent-
halten und ist laufend fortzuschreiben. Anstelle einer 
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kartenmäßigen Darstellung kann eine tabellarische 
Übersicht über alle optisch-elektronischen Einrichtun-
gen erstellt werden, die eine Beschreibung der op-
tisch-elektronisch überwachten Bereiche in Textform 
enthält. 

(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Einrichtun-
gen ist sicherzustellen, dass

1.   die Überwachung nur insoweit erfolgt, als dies für die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung erfor-
derlich ist, insbesondere um das Betreten bestimmter 
Zonen durch Unbefugte oder das Einbringen verbote-
ner Gegenstände zu verhindern,

2.   den Gefangenen in der Anstalt angemessene Bereiche 
verbleiben, in denen sie nicht mittels optisch-elektro-
nischer Einrichtungen überwacht werden, und

3.   die ständig besetzten Arbeitsplätze der Beschäftigten 
von der Überwachung mittels optisch-elektronischer 
Einrichtungen ausgenommen bleiben, sofern dies 
nicht die Sicherheit der Anstalt beeinträchtigt.

(4) Bei Gefangenentransporten ist der Einsatz op-
tisch-elektronischer Einrichtungen zur Überwachung 
einzelner Bereiche des Transportfahrzeuges zulässig, so-
weit dies aus Gründen der Sicherheit und Ordnung oder 
der Sicherung des Vollzuges erforderlich ist und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Person überwiegen.

(5) Die Überwachung mittels Videotechnik ist durch ge-
eignete Hinweise erkennbar zu machen. § 37 bleibt un-
berührt.

(6) Bildaufzeichnungen sind spätestens zwei Wochen 
nach ihrer Erhebung zu löschen, soweit nicht ihre Spei-
cherung aus den Gründen des § 12 Absatz 2 Nummer 1 
bis 4 weiterhin erforderlich ist. Sie sind unverzüglich zu 
löschen, wenn schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen.

(7) Die Beobachtung von Gefangenen in Hafträumen 
mittels Videotechnik erfolgt nur nach Maßgabe des §  69 
des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des §  50 
des Jugendstrafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, 
des §  27 des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen, des §  69 des Sicherungsverwahrungs-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen sowie des § 22 des 
Jugendarrestvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen. Bild-
aufzeichnungen sind insoweit nicht zulässig, es sei denn, 
dass die Verarbeitung für die Nutzung von Assistenzsys-
temen, die eine automatisierte Situationseinschätzung als 
Instrument der Suizidverhinderung möglich machen, un-
erlässlich ist.

(8) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverord-
nung die Einzelheiten der Einrichtung eines Assistenz-
systems nach Absatz  7 Satz  2. Die empfangende Stelle, 
die Datenart und der Zweck des Abrufs sind festzulegen. 
Die Rechtsverordnung hat zudem Maßnahmen der Da-
tensicherung und Kontrolle vorzusehen, die in einem an-
gemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck stehen. Die oder der Landesbeauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit ist vorher zu 
unterrichten. Die Ermächtigung zum Erlass der Rechts-
verordnung kann auf das für Justiz zuständige Ministe-
rium übertragen werden. 

§ 25
Optisch-elektronische Einrichtungen 

im Umfeld der Anstalt

(1) Die Überwachung öffentlich frei zugänglichen Rau-
mes außerhalb der Grenzen der Anstalt mittels op-
tisch-elektronischer Einrichtungen ist nur in dem Um-
fang zulässig, wie dies aufgrund der örtlichen Gegeben-
heiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung in der Anstalt oder der Sicherung des Vollzuges, 
insbesondere um Fluchtversuche sowie Überwürfe oder 
Abwürfe von Gegenständen auf dem Anstaltsgelände zu 
verhindern, erforderlich ist und keine Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen betroffe-
ner Personen überwiegen.

(2) § 24 Absatz 2, 3, 5 und 6 gilt entsprechend. 

§ 26
Auslesen von Datenspeichern, Verarbeitung, Löschung

(1) Elektronische Datenspeicher sowie elektronische Ge-
räte mit Datenspeichern, die Gefangene ohne Erlaubnis 
der Anstalt in Gewahrsam haben, dürfen auf einzelfall-
bezogene schriftliche Anordnung der Anstaltsleitung 
ausgelesen werden, soweit tatsächliche Anhaltspunkte 
die Annahme rechtfertigen, dass dies zu vollzuglichen 
oder zu den in §  12 Absatz  2 Nummer  2, 4 oder 5 ge-
nannten Zwecken erforderlich ist. Die so erhobenen 
Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies zu den 
in Satz 1 genannten Zwecken erforderlich ist.

(2) Die nach Absatz  1 erhobenen Daten dürfen nicht 
weiter verarbeitet werden, soweit sie

1.  zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Drit-
ter gehören oder

2.  zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Ge-
fangener gehören und die weitere Verarbeitung auch 
unter Berücksichtigung der in Absatz  1 genannten 
vollzuglichen Interessen an der Verarbeitung sowie 
der Unzulässigkeit des Besitzes und der Nutzung des 
Datenspeichers für die betroffenen Gefangenen unzu-
mutbar ist.

Insoweit sind die Daten unverzüglich zu löschen. Die Er-
fassung und die Löschung der Daten sind zu dokumen-
tieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwe-
cke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist 
zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erfor-
derlich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjah-
res, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

(3) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme über die 
Möglichkeit des Auslesens von Datenspeichern zu beleh-
ren.

(4) Die Absätze 1 bis 3 fi nden im Jugendarrest keine An-
wendung.

§ 27
Elektronische Aufenthaltsüberwachung

(1) Die elektronische Aufenthaltsüberwachung erfolgt 
durch die ergänzende technische Beaufsichtigung einer 
oder eines Gefangenen bei einer Ausführung in Beglei-
tung von Bediensteten der Anstalt. Die elektronische 
Aufenthaltsüberwachung dient dem Zweck, im Falle 
einer Entweichung der zu überwachenden Person diese 
auf der Grundlage eines Bewegungsprofi ls erleichtert 
wieder ergreifen zu können. Die elektronische Aufent-
haltsüberwachung endet mit der ordnungsgemäßen 
Rückkehr der zu überwachenden Person in die Anstalt.

(2) Zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung kann 
die für die elektronische Aufenthaltsüberwachung zu-
ständige zentrale Datenverarbeitungsstelle Daten über 
den Aufenthaltsort der Gefangenen und den Zeitpunkt 
der Datenerhebung (aufenthaltsbezogene Daten) mit der 
zugelassenen Technik, namentlich mittels Global Positio-
ning (GPS) und Funksystemen, durch Empfangsgeräte 
erheben. Es kann als Sender ein Überwachungsgerät zur 
automatisierten Identifi kation und Lokalisierung mit 
dem Hand- oder Fußgelenk der zu überwachenden Per-
son so verbunden werden, dass eine ordnungsgemäße 
Trennung nur durch die Anstalt oder die Überwachungs-
stelle erfolgen kann.

(3) Datenverantwortliche Stelle ist das für Justiz zustän-
dige Ministerium. Es kann die gemeinsame Überwa-
chungsstelle der Länder nach Maßgabe der folgenden 
Absätze mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung 
beauftragen.

(4) Zur Einhaltung der Zweckbindung erfolgt die Erhe-
bung und Verarbeitung der aufenthaltsbezogenen Daten 
automatisiert. Bei jedem Abruf sind zumindest der Zeit-
punkt, die abgerufenen Daten und die Bearbeiter zu pro-
tokollieren.

(5) Die zentrale Datenverarbeitungsstelle weist den mit 
dem Hand- oder Fußgelenk der zu überwachenden Per-
sonen zu verbindenden Überwachungsgeräten eine Iden-
tifi kationsnummer zu, die personenbezogene Daten der 
zu überwachenden Personen nicht enthalten darf. Die 
zuständige Anstalt ordnet ein mit einer Identifi kations-
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nummer versehenes Überwachungsgerät rechtzeitig vor 
einer Ausführung einer bestimmten zu überwachenden 
Person zu und beauftragt die zentrale Datenverarbei-
tungsstelle für die Zeit der Ausführung mit der elektro-
nischen Aufenthaltsüberwachung. In dem Auftrag sind 
nur die zugeordnete Identifi kationsnummer des einge-
setzten Überwachungsgerätes sowie der voraussichtliche 
Zeitraum der Überwachung zu benennen. Der Überwa-
chungsstelle ist ein Personendatenblatt zu übersenden, 
das die für die Zuordnung der Überwachung erforderli-
chen personenbezogenen Daten und die für den Alarm-
fall erforderlichen Angaben enthalten darf. In das Perso-
nendatenblatt dürfen namentlich Angaben über die zu-
ständige Anstalt, ihre Erreichbarkeit, den Namen der die 
Ausführung begleitenden Bediensteten und die im Falle 
einer Entweichung für die Fahndung und Wiederergrei-
fung zuständige Polizeidienststelle aufgenommen wer-
den. In der Mitteilung an die Überwachungsstelle dürfen 
darüber hinaus die Vor- und Nachnamen und das Ge-
burtsdatum der zu überwachenden Person sowie das 
Datum, der Zeitpunkt und der Ort der Ausführung ange-
geben werden.

(6) Das Überwachungsgerät ist durch Bedienstete der 
Anstalt anzulegen und die zu überwachende Person ist 
vor der ersten Ausführung in die Funktionsweise und die 
möglichen rechtlichen Folgen einer gewaltsamen Entfer-
nung des Überwachungsgerätes einzuweisen. Die Ein-
weisung ist zu dokumentieren.

(7) Die nach Absatz  1 erhobenen aufenthaltsbezogenen 
Daten sind nach Abschluss der Ausführung innerhalb 
einer Frist von 24 Stunden automatisiert zu löschen. 
Hierzu teilt die Anstalt der Überwachungsstelle unver-
züglich das Ende der elektronischen Aufenthaltsüberwa-
chung mit, die die Löschung der Daten veranlasst, soweit 
nicht eine weitere Verarbeitung im Einzelfall zur Aufklä-
rung und Ahndung eines Pfl ichtenverstoßes, zur Aufklä-
rung oder Verfolgung von Straftaten oder zur Abwehr er-
heblicher gegenwärtiger Gefahr für das Leben, die kör-
perliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die 
sexuelle Selbstbestimmung Dritter erforderlich ist. Ist 
die automatisierte Löschung der aufenthaltsbezogenen 
Daten zu diesen Zwecken auszusetzen, beantragt die An-
stalt dies unverzüglich bei der Überwachungsstelle. Für 
die erweiterten Zwecke darf die Überwachungsstelle die 
Daten mit Einwilligung der Anstalt unmittelbar den zu-
ständigen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden über-
mitteln.

(8) Im Falle einer Entweichung lösen die die Ausführung 
begleitenden Bediensteten unverzüglich den Alarmfall 
aus. Hierzu benachrichtigen sie unverzüglich die Über-
wachungsstelle über die Entweichung. Die Verpfl ichtung 
der Anstalt und der Bediensteten zur unverzüglichen Be-
nachrichtigung der zuständigen Polizeidienststelle bleibt 
unberührt. Die Überwachungsstelle darf den für die 
Fahndung oder die Wiederergreifung zuständigen Poli-
zeidienststellen die bei der elektronischen Aufenthalts-
überwachung erhobenen aufenthaltsbezogenen Daten 
unmittelbar mitteilen. Absatz  7 gilt entsprechend. Die 
Frist des Absatzes 7 Satz 1 beginnt mit der Wiederergrei-
fung der oder des Gefangenen oder mit der Beendigung 
der elektronischen Aufenthaltsüberwachung.

(9) Die Absätze 1 bis 8 fi nden im Jugendarrest keine An-
wendung.

§ 28
Fallkonferenzen

(1) Die Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten, einschließlich solcher besonderer Kategorien, die 
sie zulässig erhoben haben, insbesondere den voraus-
sichtlichen Entlassungszeitpunkt, die voraussichtliche 
Entlassungsadresse sowie die Vollzugs- und Eingliede-
rungspläne, zur Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung von Fallkonferenzen

1.   den Polizeibehörden des Bundes und der Länder 
übermitteln, sofern 

 a)   tatsächliche Anhaltspunkte für die nach einer Ent-
lassung fortdauernde erhebliche Gefährlichkeit 
von Gefangenen für die Allgemeinheit vorliegen 
oder Führungsaufsicht angeordnet wurde und 

 b)   dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
von erheblicher Bedeutung erforderlich ist, oder

2.   den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder übermitteln, sofern 

 a)   bestimmte Tatsachen den Verdacht für Tätigkeiten 
oder Bestrebungen nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 
begründen und

 b)   eine damit im Zusammenhang stehende Gefahr für 
die Sicherheit der Anstalt oder die Erreichung des 
Vollzugsziels in einem überschaubaren Zeitraum 
einzutreten droht und dies zur Verhütung dieser 
Gefahren erforderlich ist. 

(2) Der Datenaustausch darf auch in Fallkonferenzen 
zur Vorbereitung von Ausführungen, Vorführungen, Aus-
antwortungen, Überstellungen und Verlegungen bei tat-
sächlichen Anhaltspunkten für eine Gefahr der Entwei-
chung, von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sa-
chen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im 
öffentlichen Interesse geboten ist, und der Selbstverlet-
zung oder Selbsttötung von Gefangenen stattfi nden. 

(3) Behördenübergreifende Fallkonferenzen dürfen zwi-
schen den Vollzugsbehörden, den Polizeibehörden des 
Bundes und der Länder und den Verfassungsschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder stattfi nden, sofern 

1.   bestimmte Tatsachen den Verdacht für Tätigkeiten 
oder Bestrebungen nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 be-
gründen und

2.   bestimmte Tatsachen die Annahme einer gegenwärti-
gen Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer Person oder für Sachen von erheblichem Wert, 
deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, 
begründen und die Durchführung von Fallkonferen-
zen zur Verhütung dieser Gefahren erforderlich er-
scheint.

(4) An den Fallkonferenzen können die Strafvollstre-
ckungsbehörden, die Strafvollstreckungskammer, der Ju-
gendrichter als Vollstreckungsleiter nach §  82 Absatz  1 
Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 
2017 (BGBl.  I S.  3295) geändert worden ist, der ambu-
lante Soziale Dienst und die Nachsorgeambulanzen be-
teiligt werden. 

(5) Die Vollzugsbehörden dürfen zur Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung von Fallkonferenzen 
personenbezogene Daten, einschließlich solcher besonde-
rer Kategorien, bei den Polizeibehörden des Bundes und 
der Länder, den Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder und den anderen beteiligten Behörden 
für vollzugliche Zwecke erheben und verarbeiten. 

(6) Die Vollzugsbehörden dokumentieren die Gründe für 
die Fallkonferenz sowie die Teilnehmer und die wesent-
lichen Ergebnisse der Fallkonferenz. Die im Rahmen der 
Fallkonferenzen gewonnenen personenbezogenen Daten 
sind in gesonderten Akten oder in personenbezogenen 
Dateien zu verarbeiten.

(7) Der Datenaustausch nach anderen Bestimmungen 
dieses Gesetzes bleibt unberührt.

Abschnitt 4
Elektronische Aktenführung, Datenverarbeitung 

im Auftrag, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
und automatisierte Verarbeitung

§ 29
Elektronische Aktenführung, Datenverarbeitung 

im Auftrag, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1) Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten oder 
sonstige Akten können auch elektronisch geführt wer-
den. 

(2) Für eine Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Auftrag und das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-
ten gelten die §§  52, 53 und 70 Absatz  2 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. 
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§ 30

Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter 
Übermittlungsverfahren

(1) Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu verarbeitenden 
Daten können im Geltungsbereich dieses Gesetzes für 
die Vollzugsbehörden in einer zentralen Datei gespei-
chert werden. Die speichernde Stelle hat zu gewährleis-
ten, dass die Verarbeitung der Daten nach Maßgabe des 
§ 35 protokolliert wird. 

(2) Die Einrichtung eines gemeinsamen oder verbunde-
nen automatisierten Verfahrens, in dem innerhalb einer 
Vollzugsbehörde oder in oder aus mehreren Vollzugsbe-
hörden personenbezogene Daten automatisiert verarbei-
tet werden und abgerufen werden können, ist zulässig, 
soweit die automatisierte Übermittlung von Daten zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in den 
Anstalten oder anderen Einrichtungen des Vollzuges, zu 
Zwecken der Behandlung oder der Nachsorge von Ge-
fangenen, aus Gründen der Vereinfachung der Verwal-
tung oder zur Wahrnehmung von Kontroll- und Auf-
sichtsbefugnissen der Aufsichtsbehörde unter Berück-
sichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffenen 
Personen und der Aufgaben der beteiligten Stellen ange-
messen ist. Die Verantwortung für die Einrichtung von 
automatisierten Verfahren, Verbundverfahren und Ver-
bunddateien trägt das für Justiz zuständige Ministerium 
oder die von ihm für das jeweilige Fachverfahren be-
stimmte Stelle. Innerhalb einer speichernden Stelle legt 
die Leitung der Einrichtung den Umfang der Verarbei-
tungsbefugnis in den einzelnen Aufgabengebieten im 
Einvernehmen mit dem für Justiz zuständigen Ministe-
rium fest.

(3) Die elektronische Übermittlung personenbezogener 
Daten Gefangener an die eingerichteten Zentralstellen 
des Vollzuges erfolgt im automatisierten Verfahren.

(4) Die Staatsanwaltschaften bei den Gerichten des Lan-
des Nordrhein-Westfalen sind befugt, personenbezogene 
Daten über Freiheitsentziehungen im automatisierten 
Verfahren abzurufen, soweit diese Daten für Zwecke der 
Strafrechtspfl ege erforderlich sind.

(5) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverord-
nung die Einzelheiten der Einrichtung automatisierter 
Übermittlungs- und Abrufverfahren. Die empfangende 
Stelle, die Datenart und der Zweck des Abrufs sind fest-
zulegen. Die Rechtsverordnung hat zudem Maßnahmen 
der Datensicherung und der Kontrolle vorzusehen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck stehen. Die oder der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit ist vorher zu un-
terrichten. Die Ermächtigung zum Erlass der Rechtsver-
ordnung kann auf das für Justiz zuständige Ministerium 
übertragen werden. Die Vorschriften über die Zulässig-
keit des einzelnen Abrufs bleiben unberührt.

(6) Die am Abrufverfahren beteiligten Stellen haben die 
nach § 33 erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(7) Erfolgt die Übermittlung oder der Abruf von perso-
nenbezogenen Daten im automatisierten Verfahren oder 
im automatisierten Verbundverfahren, so trägt der Emp-
fänger die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des 
Abrufs.

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind auf die Zulassung regelmä-
ßiger Datenübermittlungen entsprechend anzuwenden.

(9) Die Zulässigkeit der automatisierten Übermittlung 
der in § 32 Absatz 2 des Bundeskriminalamtgesetzes vom 
7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354) geändert 
worden ist, jeweils angeführten personenbezogenen 
Daten bleibt unberührt.

(10) Das Land kann mit anderen Ländern und dem 
Bund in einem automatisierten Verfahren Daten austau-
schen oder einen Datenverbund vereinbaren, der eine 
automatisierte Datenübermittlung ermöglicht. Die Ab-
sätze 1, 2 und 5 bis 8 gelten entsprechend. 

(11) Die Absätze 1 bis 10 fi nden im Jugendarrest keine 
Anwendung.

Abschnitt 5
Schutzanforderungen

§ 31
Zweckbindung

(1) Öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten, 
die ihnen nach Maßgabe dieses Gesetzes übermittelt 
worden sind, nur weiterverarbeiten, soweit dies für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich oder bei be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten unbe-
dingt erforderlich ist. Eine Weiterverarbeitung darf auch 
dann erfolgen, wenn in einem Verwaltungsvorgang meh-
rere öffentliche Stellen beteiligt sind und es der Weiter-
verarbeitung der übermittelten Daten bedarf, die Weiter-
verarbeitung der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kon-
trollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen dient 
oder die Daten auch für diese anderen Zwecke hätten 
übermittelt werden dürfen. Zulässig ist auch die Verar-
beitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit 
nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person an 
der Geheimhaltung der Daten offensichtlich überwiegen.

(2) Von der Vollzugsbehörde übermittelte personenbezo-
gene Daten dürfen von nicht öffentlichen Stellen nur zu 
dem Zweck weiterverarbeitet werden, zu dessen Erfül-
lung sie auch übermittelt worden sind. Die empfangende 
Stelle darf diese Daten für andere Zwecke nur verarbei-
ten, soweit sie ihr auch für diese Zwecke hätten überlas-
sen werden dürfen und wenn die übermittelnde Vollzugs-
behörde zugestimmt hat. 

(3) Die Vollzugsbehörde weist den Empfänger auf die 
Zweckbindung hin.

§ 32
Erkenntnisse aus Überwachungs- und 

Kontrollmaßnahmen

Die bei der Beaufsichtigung oder der Überwachung der 
Besuche, der Überwachung der Telekommunikation, der 
Sichtkontrolle oder der Überwachung des Schriftwech-
sels oder der Kontrolle des Inhalts von Paketen bekannt 
gewordenen personenbezogenen Daten dürfen nur

1.  für die in § 12 Absatz 2 aufgeführten Zwecke,

2.   für den gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammen-
hang mit diesem Gesetz oder den Vollzugsgesetzen,

3.   zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
oder

4.   nach Anhörung des Gefangenen zum Zweck der Be-
handlung

verarbeitet werden.

§ 33
Schutz besonderer Daten

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis Ge-
fangener und personenbezogene Daten, die anlässlich 
medizinischer Untersuchungen erhoben worden sind, 
sowie andere personenbezogene Daten besonderer Kate-
gorien dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich 
gemacht werden. Andere personenbezogene Daten über 
Gefangene dürfen innerhalb der Anstalt allgemein 
kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordne-
tes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist. § 12 
Absatz 2 und die §§ 32, 43 Absatz 1 bleiben unberührt. 

(2) Personenbezogene Daten, die den in §  203 Absatz  1 
Satz  1 Nummer  1, 2 und 5 des Strafgesetzbuches ge-
nannten Personen von Gefangenen als Geheimnis anver-
traut oder über Gefangene sonst bekannt geworden sind, 
unterliegen auch gegenüber der Vollzugsbehörde der 
Schweigepfl icht. Die in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
2 und 5 des Strafgesetzbuches genannten Personen 
haben sich gegenüber der Anstaltsleitung zu offenbaren, 
soweit dies auch unter Berücksichtigung der Interessen 
der Gefangenen an der Geheimhaltung der personenbe-
zogenen Daten zur Verhinderung von Selbstverletzungen, 
zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder 
Leben anderer Gefangener oder Dritter oder zur Abwehr 
der Gefahr erheblicher Straftaten im Einzelfall erforder-
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lich ist. Die Ärztin oder der Arzt ist zur Offenbarung ihr 
oder ihm im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsfür-
sorge bekannt gewordener Geheimnisse befugt, soweit 
dies für die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörde un-
erlässlich oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für 
Leib oder Leben Gefangener oder Dritter erforderlich 
ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. 
Gefangene sind vor der Erhebung von personenbezoge-
nen Daten über die nach den Sätzen 2 und 3 bestehen-
den Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten.

(3) Die nach Absatz 2 offenbarten Daten dürfen nur für 
den Zweck, für den sie offenbart wurden oder für den 
eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter 
denselben Voraussetzungen verarbeitet werden, unter 
denen eine in §  203 Absatz  1 Nummer  1, 2 und 5 des 
Strafgesetzbuches genannte Person selbst hierzu befugt 
wäre. Die Anstaltsleitung kann unter diesen Vorausset-
zungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber be-
stimmten Bediensteten allgemein zulassen.

(4) Sofern Ärztinnen oder Ärzte oder Psychologinnen 
oder Psychologen außerhalb des Vollzuges mit der Unter-
suchung oder Behandlung Gefangener beauftragt wer-
den, gilt Absatz  2 mit der Maßgabe entsprechend, dass 
die beauftragte Person auch zur Unterrichtung des ärzt-
lichen Dienstes der Anstalt oder der in der Anstalt mit 
der Behandlung der betroffenen Gefangenen betrauten 
Person des psychologischen Dienstes befugt ist.

(5) Behandeln die in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 
und 5 des Strafgesetzbuches genannten Personen gleich-
zeitig oder nacheinander dieselben Gefangenen, so un-
terliegen sie im Verhältnis zueinander nicht der Schwei-
gepfl icht und sind zur umfassenden gegenseitigen Infor-
mation und Auskunft verpfl ichtet, soweit dies zum 
Zwecke einer zielgerichteten gemeinsamen Behandlung 
erforderlich ist und

1.  eine wirksame Einwilligung der Gefangenen vorliegt 
oder

2.  sie in Bezug auf die betreffenden Gefangenen nicht 
mit anderen Aufgaben im Vollzug betraut sind.

§ 34
Schutz der Daten in Akten und Dateien, 

Technikgestaltung und datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen

(1) Einzelne Bedienstete dürfen sich von personenbezo-
genen Daten nur Kenntnis verschaffen, soweit dies zur 
Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder für die 
Zusammenarbeit nach § 2 Absatz 3 und § 5 Absatz 1 des 
Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, § 3 Absatz 4 
und § 6 Absatz 1 des Jugendstrafvollzugsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen, §  1 Absatz  2 des Jugendarrestvollzugs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen oder §  5 Absatz  1 des Si-
cherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein- West-
fa len erforderlich ist.

(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten 
sind durch die erforderlichen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und 
unbefugten Gebrauch zu schützen. Gesundheitsakten, 
Krankenblätter, Therapieakten sowie von den Behörden 
mit Sicherheitsaufgaben nach §§  21 und 28 erhobene 
und verarbeitete Daten sind getrennt von anderen Un-
terlagen über die Gefangenen zu führen und besonders 
zu sichern. Satz 2 gilt entsprechend für die im Rahmen 
der Behandlungsuntersuchung und Vollzugsplanung er-
hobenen opferbezogenen Daten, insbesondere zur Person 
und zu den Schutzinteressen der Opfer und gefährdeter 
Dritter. 

(3) Es sind technische und organisatorische Maßnahmen 
zu treffen, die geeignet sind zu gewährleisten, dass

1.  nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis 
nehmen können (Vertraulichkeit),

2.  personenbezogene Daten während der Verarbeitung 
unversehrt, vollständig und aktuell bleiben (Integri-
tät),

3.  personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung 
stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden kön-
nen (Verfügbarkeit),

4.  jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung 
zugeordnet werden können (Authentizität),

5.  festgestellt werden kann, wer wann welche personen-
bezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat 
(Revisionsfähigkeit),

6.  die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten vollständig, aktuell und in einer 
Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit 
nachvollzogen werden können (Transparenz),

7.  personenbezogene Daten nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand für einen anderen als 
den ausgewiesenen Zweck verarbeitet werden können 
(Nicht-Verkettbarkeit) und

8.  Verfahren so gestaltet werden, dass sie den betroffe-
nen Personen die Ausübung der in §  5 genannten 
Rechte wirksam ermöglichen (Intervenierbarkeit).

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ergreifen die Voll-
zugsbehörden im Fall einer automatisierten Verarbeitung 
insbesondere die weiteren technischen und organisatori-
schen Anforderungen an die Verarbeitung der Daten 
gemäß §  64 Absatz  3 des Bundesdatenschutzgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 
(BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 2 des 
Gesetzes vom 31. Oktober 2017 (BGBl.  I S.  3618) geän-
dert worden ist.

(4) Die zu treffenden technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sind auf der Grundlage eines zu dokumen-
tierenden Sicherheitskonzepts zu ermitteln, zu dessen 
Bestandteilen die Abschätzung der Eintrittswahrschein-
lichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung ver-
bundenen Risiken für das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung gehört. § 56 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt. 

(5) Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist unter Berück-
sichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen und 
Entwicklungen der Technik zu überprüfen. Die sich dar-
aus ergebenden notwendigen Anpassungen sind zeitnah 
umzusetzen, soweit dies mit einem angemessenen Auf-
wand möglich ist.

(6) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
haben sicherzustellen, dass durch die Voreinstellungen 
grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden können, deren Verarbeitung für den je-
weiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich 
ist. Dies betrifft die Menge der erhobenen Daten, den 
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre 
Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen insbesondere 
gewährleisten, dass die Daten durch Voreinstellungen 
nicht automatisiert einer unbestimmten Anzahl von Per-
sonen zugänglich gemacht werden können.

§ 35
Protokollierung

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen sind die 
folgenden Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren:

1.  Erhebung und Speicherung,

2.  Veränderung,

3.  Abfrage,

4.  Offenlegung einschließlich Übermittlung,

5.  Kombination und

6.  Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung.

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen 
müssen es ermöglichen, das Datum und die Uhrzeit die-
ser Vorgänge und so weit wie möglich die Identifi zierung 
der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt 
oder offengelegt hat, und die Identität der empfangenden 
Stelle der Daten festzustellen. Aus der Identität der Per-
son muss sich auch die Begründung für eine Abfrage 
oder Offenlegung ableiten lassen.

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich zur Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch 
die behördliche Datenschutzbeauftragte oder den be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten, die Landesbeauf-
tragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit sowie für die Eigenüberwa-
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chung und für die Gewährleistung der Integrität und Si-
cherheit der personenbezogenen Daten verwendet wer-
den. Die Protokolldaten dürfen auch zur Verfolgung von 
Straftaten oder für beamtenrechtliche oder disziplinar-
rechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Ver-
letzung des Datengeheimnisses sowie zur Verfolgung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung verarbeitet wer-
den. 

(4) Die Protokolldaten sind zwei Jahre nach ihrer Gene-
rierung zu löschen. Die §§ 42 bis 44 gelten entsprechend.

(5) Die Protokolle sind der oder dem Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Anfor-
derung zur Verfügung zu stellen.

§ 36
Konsultation der oder des Landesbeauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit

Für die Konsultation der oder des Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit vor der Inbe-
triebnahme von neu anzulegenden Dateisystemen fi ndet 
§  57 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen An-
wendung. 

Abschnitt 6
Benachrichtigung, Auskunft, Akteneinsicht 

und Sperrvermerke

§ 37
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung

Die Vollzugsbehörden stellen den Gefangenen und ande-
ren betroffenen Personen Informationen in allgemeiner 
und verständlicher Form zur Verfügung, die sich bezie-
hen auf: 

1.  die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden,

2.  die bestehenden Rechte der betroffenen Personen auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschrän-
kung der Verarbeitung,

3.  den Namen und die Kontaktdaten der zuständigen 
Vollzugsbehörden und die Kontaktdaten der oder des 
jeweils zugehörigen Datenschutzbeauftragten und

4.  das Recht, die oder den Landesbeauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit anzurufen und 
deren oder dessen Kontaktdaten.

§ 38
Benachrichtigung

(1) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhe-
bung personenbezogener Daten oder eine Übermittlung 
von Daten zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben wor-
den sind, werden die Gefangenen und andere betroffene 
Personen unter Angabe dieser Daten benachrichtigt. 
Diese Benachrichtigung enthält neben den in § 37 aufge-
führten Angaben die folgenden weiteren Angaben: 

1.  die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

2.  die für die Daten geltenden Löschfristen oder, falls 
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer und

3.  die Empfänger der personenbezogenen Daten.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 dürfen die Vollzugsbe-
hörden die Benachrichtigung aufschieben, einschränken 
oder unterlassen, soweit und solange die Benachrichti-
gung

1.  die Erfüllung der vollzuglichen Zwecke gefährden 
würde,

2.  Verfahren zum Zweck der Verhütung, der Ermittlung, 
der Aufdeckung oder der Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstre-
ckung gefährden würde,

3.  die öffentliche Sicherheit gefährden würde,

4.  dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile be-
reiten würde oder

5.  die Rechte einer anderen Person gefährden oder be-
einträchtigen würde 

und das Geheimhaltungsinteresse das Informationsinter-
esse der betroffenen Person überwiegt.

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermitt-
lung personenbezogener Daten an die Staatsanwalt-
schaft, Polizeibehörden, Landesfi nanzbehörden, soweit 
diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgaben-
ordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, Ver-
fassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den 
Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirm-
dienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt 
wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Ver-
teidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zu-
lässig. Dies gilt für die Erhebung personenbezogener 
Daten bei den in Satz  1 genannten Behörden entspre-
chend.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 gilt § 39 Absatz 5, 6 und 
8 entsprechend.

§ 39
Auskunftsrecht

(1) Die Vollzugsbehörden erteilen den betroffenen Perso-
nen auf Antrag Auskunft darüber, ob sie diese Personen 
betreffende Daten verarbeiten. Bei einer Datenverar-
beitung nach Satz 1 haben betroffene Personen darüber 
hinaus das Recht, Informationen zu erhalten über

1.  die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Ver-
arbeitung sind, und die Kategorie, zu der sie gehören,

2.  die verfügbaren Informationen über die Herkunft der 
Daten,

3.  die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrund-
lage,

4.  die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen die Daten offengelegt worden sind, 

5.  die für die Daten geltenden Löschfristen oder, falls 
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer,

6.  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung der Daten 
durch die Vollzugsbehörden,

7.  das Recht, die Landesbeauftragte oder den Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
anzurufen, sowie

8.  die Kontaktdaten der oder des Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die 
nur deshalb verarbeitet werden, weil sie aufgrund ge-
setzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht 
werden dürfen oder ausschließlich Zwecken der Datensi-
cherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, wenn die 
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwe-
cken durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen ausgeschlossen ist.

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, wenn die 
betroffene Person keine Angaben macht, die das Auffin-
den der Daten ermöglichen, und deshalb der für die Er-
teilung der Auskunft erforderliche Aufwand außer Ver-
hältnis zu dem von der betroffenen Person geltend ge-
machten Informationsinteresse steht.

(4) Die Vollzugsbehörden haben unter den Voraussetzun-
gen des § 38 Absatz 2 und 3 die Auskunft aufzuschieben, 
einzuschränken oder zu unterlassen.

(5) Die Vollzugsbehörden unterrichten die betroffenen 
Personen über das Absehen von oder die Einschränkung 
einer Auskunft unverzüglich schriftlich. Dies gilt nicht, 
wenn bereits die Erteilung dieser Informationen zu einer 
Gefährdung, einer Beeinträchtigung oder einem Nachteil 
im Sinne des § 38 Absatz 2 führen würde oder eine der in 
§  38 Absatz  3 genannten Stellen nicht zugestimmt hat. 
Die Unterrichtung nach Satz  1 ist zu begründen, es sei 
denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Abse-
hen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten 
Zweck gefährden würde.
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(6) Soweit die betroffene Person nach Absatz 5 über das 
Absehen von der Auskunft oder deren Einschränkung zu 
unterrichten ist, kann sie ihr Auskunftsrecht auch über 
die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit ausüben. Die Voll-
zugsbehörden unterrichten die betroffene Person über 
diese Möglichkeit sowie darüber, dass sie gemäß § 61 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen die Landes-
beauftragte oder den Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit anrufen oder gerichtli-
chen Rechtsschutz suchen kann. Macht die betroffene 
Person von ihrem Recht nach Satz  1 Gebrauch, ist die 
Auskunft auf ihr Verlangen der oder dem Landesbeauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu er-
teilen. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit unterrichtet die betroffenen 
Personen darüber, dass alle erforderlichen Prüfungen er-
folgt sind oder eine Überprüfung durch sie oder ihn 
stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Infor-
mation enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße 
festgestellt wurden, darf jedoch keine Rückschlüsse auf 
den Erkenntnisstand der Vollzugsbehörden zulassen, so-
weit diese keiner weitergehenden Auskunft zustimmen. 
Die Vollzugsbehörden dürfen die Zustimmung nur soweit 
und solange verweigern, wie sie nach Absatz 4 von einer 
Auskunft absehen oder sie einschränken können. Die 
oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit unterrichtet zudem die betroffenen Per-
sonen über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz.

(7) Die Auskunft kann auch durch die Gewährung von 
Akteneinsicht oder die Aushändigung von Kopien oder 
Ausdrucken erteilt werden. Dabei ist das Interesse der 
Gefangenen und anderer betroffener Personen an einer 
bestimmten Form der Auskunftserteilung zu berücksich-
tigen.

(8) Die Vollzugsbehörden dokumentieren die Gründe für 
die Entscheidung.

§ 40

Akteneinsichtsrecht

(1) Betroffene Personen erhalten auf Antrag Aktenein-
sicht, soweit sie nach § 39 zur Auskunft berechtigt sind, 
eine Auskunft für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen 
Interessen nicht ausreicht, die Einsichtnahme hierfür er-
forderlich ist und überwiegende berechtigte Interessen 
Dritter nicht entgegenstehen. Die Akteneinsicht kann 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn die 
Daten der betroffenen Person in Akten mit personenbe-
zogenen Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen 
Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand mög-
lich ist. 

(2) Bei einer Einsicht haben die betroffenen Personen 
das Recht, sich aus den Akten Notizen zu machen. Soll 
die Akteneinsicht durch eine beauftragte Rechtsanwäl-
tin, Notarin oder Verteidigerin oder einen beauftragten 
Rechtsanwalt, Notar oder Verteidiger wahrgenommen 
werden, kann die Akte an deren oder dessen Geschäfts-
räume versandt werden.

(3) Den betroffenen Personen sind aus den über sie ge-
führten Akten auf schriftlichen Antrag Ablichtungen 
einzelner Dokumente oder aus automatisierten Dateien 
Ausdrucke eines Teilbestands der Daten zu fertigen, so-
weit die Akten der Einsicht unterliegen und ein nach-
vollziehbarer Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist ins-
besondere anzunehmen, wenn die betroffenen Personen 
zur Geltendmachung von Rechten gegenüber Gerichten 
und Behörden auf Ablichtungen oder Ausdrucke ange-
wiesen sind.

(4) Für die Fertigung von Ablichtungen und Ausdrucken 
erheben die Vollzugsbehörden Auslagen. Die Vorschriften 
des Justizverwaltungskostengesetzes vom 23. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2586, 2655) in der jeweils geltenden Fassung 
gelten insoweit entsprechend. Die zu erwartenden Kos-
ten sind im Voraus zu entrichten. Ablichtungen und Aus-
drucke aus der Gesundheitsakte werden kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. 

§ 41
Sperrvermerke

(1) Soweit Aktenbestandteile mit einem Sperrvermerk 
versehen sind, unterliegen sie nicht der Akteneinsicht. 
Sperrvermerke dürfen nur angebracht werden, soweit 
dies

1.  aus medizinischen Gründen allein zum Wohl der Ge-
fangenen,

2.  zum Schutz überwiegender schutzwürdiger Interessen 
sowie von Leib oder Leben Dritter oder

3.  aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur Geheimhal-
tung verpfl ichtet,

und auch unter Berücksichtigung des Informationsinter-
esses der betroffenen Personen erforderlich ist. Der 
Sperrvermerk gemäß Satz 1 Nummer 1 wird von den Be-
rufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern 
angebracht, die die zu sperrenden Aktenbestandteile zur 
Akte verfügt haben. Die übrigen Sperrvermerke bringt 
die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter an.

(2) Der Grund und der Umfang der Sperrung sind in der 
Akte zu vermerken. Dieser Vermerk nimmt an der Sper-
rung teil. Gesperrte Aktenbestandteile sind gesondert 
von den übrigen Akten zu verwahren, soweit die Akten 
in Papierform geführt werden. Im Übrigen sind sie be-
sonders zu sichern.

Abschnitt 7
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Berichtigung

§ 42
Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind zu löschen, soweit ihre 
Verarbeitung unzulässig ist. 

(2) Personenbezogene Daten über Gefangene in Akten 
und Dateien sind fünf Jahre nach der letzten Entlassung 
der Gefangenen zu löschen. Im Vollzug der Jugendstrafe 
beträgt die Frist drei Jahre und im Vollzug des Jugendar-
rests zwei Jahre nach der Entlassung. Abweichend von 
den Sätzen 1 und 2 sind die in Gesundheitsakten aufbe-
wahrten personenbezogenen Daten nach zehn Jahren zu 
löschen. Satz 3 gilt auch für in Dateien gespeicherte per-
sonenbezogene Daten. Wird bei einer zur Bewährung 
ausgesetzten Reststrafe oder Maßregel der Besserung 
oder Sicherung die Dauer der Bewährungszeit durch Be-
schluss eines Gerichts über die in Absatz  2 Satz  1 und 
Satz 2 genannten Fristen hinaus verlängert, tritt an die 
Stelle dieser Fristen der Ablauf der Bewährungszeit. 

(3) Personenbezogene Daten über andere betroffene Per-
sonen sind zu löschen, soweit ihre Verarbeitung für voll-
zugliche Zwecke oder andere nach diesem Gesetz oder 
den Vollzugsgesetzen anerkannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich ist. Für die Überprüfung der Erforderlich-
keit der Löschung personenbezogener Daten sind ange-
messene Fristen zu verfügen, die ein Jahr nicht über-
schreiten sollen.

(4) Soweit eine vollständige Löschung personenbezoge-
ner Daten in Akten oder Dateien nicht in Betracht 
kommt, ist zu prüfen, ob die Verarbeitung ganz oder teil-
weise eingeschränkt werden kann (§ 43).

(5) Von den Fristen in Absatz 2 Satz 1 bis 3 können für 
die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten 
bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für die Gefange-
nenpersonalakte die Angaben über Familienname, Vor-
name, Geburtsname, Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- 
und Austrittsdatum der Gefangenen sowie die aufneh-
mende Anstalt bei Verlegung ausgenommen werden, 
soweit dies für das Auffinden der Gefangenenpersonal-
akte erforderlich ist. 

(6) Soweit die Vollzugsbehörden im Vollzug der Untersu-
chungshaft von einer nicht nur vorläufi gen Einstellung 
des Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Er-
öffnung des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen 
Freispruch Kenntnis erlangt, haben sie die personenbe-
zogenen Daten der Gefangenen unverzüglich zu löschen. 
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(7) Werden Daten nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
an andere öffentliche oder nicht öffentliche Stellen, die 
keine Vollzugsbehörden sind, übermittelt, müssen die 
Empfänger die Daten nach Erreichung des Übermitt-
lungszweckes unverzüglich löschen, es sei denn, die wei-
tere Verarbeitung der Daten ist nach Maßgabe der Vor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund anderer gesetz-
licher Vorschriften gestattet.

(8) Beantragen betroffene Personen die Löschung von 
personenbezogenen Daten, haben die Vollzugsbehörden 
die betroffenen Personen über ein Absehen von der Lö-
schung oder über die an deren Stelle tretende Einschrän-
kung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Führt 
bereits die Erteilung dieser Information zu einer Gefähr-
dung, einer Beeinträchtigung oder einem Nachteil im 
Sinne des § 38 Absatz 2 oder stimmt eine der in § 38 Ab-
satz  3 genannten Stellen nicht zu, gilt §  39 Absatz  5, 6 
und 8 entsprechend. 

§ 43
Einschränkung der Verarbeitung

(1) Statt die gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
löschen, ist deren Verarbeitung einzuschränken, wenn

1.  die Daten zu Beweiszwecken weiter aufbewahrt wer-
den müssen,

2.  dies zur Gefahrverhütung, zur Gefahrenabwehr, zur 
Verhinderung und Verfolgung von Straftaten oder zu 
den in § 12 Absatz 2 Nummer 1 genannten Zwecken 
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte erforderlich ist,

3.  Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Lö-
schung schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
sonen oder Dritter beeinträchtigt werden können,

4.  dies für die Durchführung wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben gemäß § 19 oder statistische Zwecke 
erforderlich ist,

5.  sie nur zu Zwecken der Datensicherung oder der Da-
tenschutzkontrolle gespeichert sind,

6.  eine Löschung wegen der besonderen Art der Spei-
cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich ist oder

7.  durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes ab-
weichende Aufbewahrungsfristen geregelt sind.

In der Verarbeitung eingeschränkte personenbezogene 
Daten sind als solche zu kennzeichnen. Bei automatisier-
ten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass 
eine Einschränkung der Verarbeitung eindeutig erkenn-
bar ist und eine Verarbeitung für andere Zwecke nicht 
ohne weitere Prüfung möglich ist. § 42 Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 7 gilt entsprechend.

(2) Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung einge-
schränkt ist, dürfen nur zu dem Zweck, für den die Lö-
schung unterblieben ist, verarbeitet werden. Sie dürfen 
auch verarbeitet werden, wenn dies zur Verfolgung von 
Straftaten oder zur Behebung einer Beweisnot unbedingt 
erforderlich ist oder die betroffene Person einwilligt. Die 
Verarbeitung ist unter Angabe des Verarbeitungszwecks 
und der empfangenden Stelle zu dokumentieren.

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist ab-
weichend von Absatz 1 wieder uneingeschränkt möglich 
und die Einschränkung der Verarbeitung aufzuheben, 
wenn

1.  die betroffenen Personen eingewilligt haben oder

2.  die Gefangenen erneut in derselben oder einer ande-
ren Anstalt innerhalb des Bundesgebietes oder eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union zum Vollzug 
einer Strafe, Sicherungsverwahrung, Untersuchungs-
haft oder einer in § 2 Nummer 1 Buchstabe b genann-
ten Haftart aufgenommen wurden.

(4) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 1 
in der Verarbeitung eingeschränkten Daten dürfen die 
gemäß der AufbewahrungsVO NRW vom 6. Mai 2008 
(GV. NRW. S. 404), die zuletzt durch Verordnung vom 14. 
November 2014 (GV. NRW. S.  766) geändert worden ist, 
geltenden Fristen nicht überschritten werden. Dies gilt 
nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, dass die Aufbewahrung für die in Absatz  2 

Satz 2 genannten Zwecke weiterhin unbedingt erforder-
lich ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das 
Jahr der aktenmäßigen Weglegung folgenden Kalender-
jahr.

§ 44
Berichtigung

(1) Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu be-
richtigen, wenn sie unrichtig, unvollständig oder nicht 
mehr aktuell sind. Soweit dies mit angemessenem Auf-
wand möglich ist, sind die personenbezogenen Daten vor 
ihrer Verarbeitung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität zu prüfen. Insbesondere im Fall von Aussagen 
oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit 
nicht den Inhalt der Aussage oder Beurteilung. Sind per-
sonenbezogene Daten zu berichtigen, so ist in geeigneter 
Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt und 
aus welchem Grund diese Daten unrichtig waren oder 
geworden sind. 

(2) Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit oder Aktua-
lität der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt an 
die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Ver-
arbeitung. Die Vollzugsbehörden unterrichten die betrof-
fenen Personen, bevor sie die Einschränkung der Verar-
beitung wieder aufheben.

(3) Berichtigen die Vollzugsbehörden personenbezogene 
Daten, haben sie einer Stelle, von der sie die personenbe-
zogenen Daten erhalten haben, die Berichtigung mitzu-
teilen. Stellen die Vollzugsbehörden fest, dass sie unrich-
tige, unvollständige oder nicht mehr aktuelle personen-
bezogene Daten übermittelt oder personenbezogene 
Daten unrechtmäßig übermittelt haben, teilen sie dies 
den Empfängern unverzüglich mit.

(4) Beantragen betroffene Personen die Berichtigung von 
personenbezogenen Daten, haben die Vollzugsbehörden 
die betroffenen Personen über ein Absehen von der Be-
richtigung oder Löschung personenbezogener Daten 
oder über die an deren Stelle tretende Einschränkung 
der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies gilt 
nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen 
eine Gefährdung im Sinne des § 39 Absatz 5 Satz 2 mit 
sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu 
begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe 
den mit dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten 
Zweck gefährden würde. § 39 Absatz 6 und 8 fi ndet ent-
sprechende Anwendung.

Abschnitt 8
Anwendung von Vorschriften der Vollzugsgesetze 

und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, 
Schlussvorschriften

§ 45
Anwendung von Vorschriften der Vollgesetze 

und weiterer Vorschriften des Datenschutzgesetzes 
 Nordrhein-Westfalen

(1) Für die Anordnung und die Durchsetzung von Maß-
nahmen gelten die Vorschriften der Vollzugsgesetze.

(2) Soweit in diesem Gesetz für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten nicht etwas Abweichendes geregelt 
ist, gilt das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen. Ins-
besondere fi nden die Vorschriften für

1.  die Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten an die Aufsichtsbehörde (§  59 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen),

2.  die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit (§§ 60 und 
61 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen),

3.  die Datenübermittlungen an Drittstaaten und an in-
ternationale Organisationen (§§ 62 bis 65 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen),

4.  die vertrauliche Meldung von Datenschutzverstößen 
(§ 66 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen),

5.  die ergänzende Anwendung der Verordnung (EU) 
2016/679 (§ 67 Nummer 2 bis 8 des Datenschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen) und
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6.  den Schadensersatz und betreffend Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten (§§  68 und 69 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen)

Anwendung.

§ 46
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung und das Grundrecht auf 
Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 2 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundge-
setzes in Verbindung mit Artikel 4 der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950 (GV. NRW. 
S. 127) eingeschränkt. 

§ 47
Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Abweichend von § 35 gelten bis zum 6. Mai 2023 für 
vor dem 6. Mai 2016 bereits eingeführte Verfahren zur 
automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die Vorschriften über Protokollierungen nach § 10 
Absatz  2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 
(GV. NRW. S. 542). 

(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2023 über die mit dem Gesetz gemachten 
Erfahrungen.

Artikel 2
Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 13. 
Januar 2015 (GV. NRW. S. 76), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 511) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:

   „§ 15 Persönlicher Bereich“.

 b)  Die Angabe zu § 66 wird wie folgt gefasst:

   „§ 66 (weggefallen)“.

 c)  Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst:

   „§ 68 (weggefallen)“.

 d)  Die Angabe 

  „Abschnitt 22

  Datenschutz“

  wird durch die Angabe 

  „Abschnitt 22

  Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen“

  ersetzt.

 e)  Die Angaben zu den §§  108 bis 112 werden wie 
folgt gefasst:

   „§ 108   Kriminologischer Dienst

   § 109   Einschränkung von Grundrechten

   § 110   Ersetzung und Fortgeltung von Bundes-
recht 

   § 111   Übergangsvorschrift

   § 112   Inkrafttreten, Berichtspfl icht“.

 f)  Die Angaben zu den §§ 113 bis 130 und die Anga-
be „Abschnitt  23 Kriminologischer Dienst“ wer-
den gestrichen.

 2.  § 7 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, sind in 
geeigneter Form, auch durch die Ansprechpartnerin 
oder den Ansprechpartner, auf ihre Rechte nach die-
sem Gesetz hinzuweisen.“

 3.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 15
  Persönlicher Bereich“.

 b)  Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

 c)  Die Absätze 6 und 7 werden die Absätze 3 und 4.

 4.  In § 19 Absatz 5 wird die Angabe „§ 109“ durch die 
Wörter „§  21 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018 (GV. 
NRW. S. 555)“ ersetzt.

 5.  In § 20 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 66 Ab-
satz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 24 Absatz 5 und 6 
des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein- 
Westfalen“ ersetzt.

 6.  In § 53 Absatz 4 wird die Angabe „§ 124“ durch die 
Wörter „§  27 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 7.  § 66 wird aufgehoben. 

 8.   § 68 wird aufgehoben.

 9.   § 69 Absatz 8 Satz 2 wird aufgehoben. 

10.   Abschnitt 22 wird aufgehoben.

11.  Abschnitt 23 wird Abschnitt 22.

12.   § 126 wird § 108 und Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) §  19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.“

13.  Die §§ 127 bis 130 werden die §§ 109 bis 112.

Artikel 3
Änderung des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-West-
falen vom 27. Oktober 2009 (GV. NRW. S.  540), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. 
NRW. S. 511) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:

   „§ 11 Persönlicher Bereich, Einkauf“.

 b)  Die Angabe

  „Abschnitt 13
  Datenschutz“

  wird durch die Angabe

  „Abschnitt 13
  Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen“

  ersetzt.

 c)  Die Angabe zu § 53 wird wie folgt gefasst:

   „§ 53 Kriminologischer Dienst“.

 d)  Die Angabe

   „Abschnitt 14
   Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen“

   wird gestrichen.

 e)  Die Angaben zu den §§ 54 bis 57 werden wie folgt 
gefasst:

   „§ 54   Entsprechende Anwendung

   § 55   Einschränkung von Grundrechten

   § 56   Bundesrecht

   § 57  Inkrafttreten“.

 f)  Die Angabe zu § 58 wird gestrichen.

 2.  In § 7 Absatz 4 werden die Wörter „§ 124 des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „§  27 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018 (GV. 
NRW. S. 555)“ ersetzt.
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 3.  § 11 wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „§ 11
  Persönlicher Bereich, Einkauf“.

 b)  Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

 c)  Die Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 3 bis 5.

 4.  In § 17 Absatz 6 werden die Wörter „§ 109 des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „§  21 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 5.  § 27 wird wie folgt gefasst:

 „§ 27
 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit

  Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen über die Durchsuchung (§  64), die 
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum 
(§  65) und die Maßnahmen zur Verhinderung uner-
laubter Telekommunikation (§  67) gelten entspre-
chend.“

 6.  In § 32 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 11 
Absatz 8“ durch die Angabe „§ 11 Absatz 5“ ersetzt.

 7.  Abschnitt 13 wird aufgehoben.

 8.  Abschnitt 14 wird Abschnitt 13.

 9.  § 54 wird § 53 und Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) §  19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.“

10.  Die §§ 55 bis 58 werden die §§ 54 bis 57.

Artikel 4
Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S. 511) wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst: 

   „§ 19 Persönlicher Bereich“.

 b)  Die Angabe

  „Abschnitt 17
  Datenschutz“

  wird durch die Angabe

  „Abschnitt 17
  Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen“

  ersetzt.

 c)  Die Angabe zu § 72 wird wie folgt gefasst:

   „§ 72 Kriminologischer Dienst“.

 d)  Die Angabe 

   „Abschnitt 18
   Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen“

   wird gestrichen.

 e)  Die Angaben zu den §§ 73 bis 75 werden wie folgt 
gefasst:

   „§ 73   Einschränkung von Grundrechten

   § 74   Verhältnis zum Bundesrecht

   § 75   Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

 f)  Die Angabe zu § 76 wird gestrichen.

 2.  § 8 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, sind in 
geeigneter Form, auch durch die Ansprechpartnerin 
oder den Ansprechpartner, auf ihre Rechte nach die-
sem Gesetz hinzuweisen.“

 3.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „§ 19
  Persönlicher Bereich“.

 b)  Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

 c)  Die Absätze 6 und 7 werden die Absätze 3 und 4.

 4.  In § 23 Absatz 5 werden die Wörter „§ 109 des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „§  21 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018 (GV. 
NRW. S. 555)“ ersetzt.

 5.  In §  41 Absatz  1 Satz  2 wird die die Angabe „6“ 
durch die Angabe „4“ ersetzt.

 6.  In § 42 Absatz 5 werden die Wörter „§ 124 des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „§  27 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 7.  § 50 wird wie folgt gefasst:

 „§ 50
 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit

  Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen über die Durchsuchung (§  64), die 
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum 
(§  65) und die Maßnahmen zur Verhinderung uner-
laubter Telekommunikation (§  67) gelten entspre-
chend.“

 8.  Abschnitt 17 wird aufgehoben.

 9.  Abschnitt 18 wird Abschnitt 17.

10.  § 73 wird § 72 und Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) §  19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.“

11.  Die §§ 74 bis 76 werden die §§ 73 bis 75.

Artikel 5
Änderung des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Nordrhein- 
Westfalen vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 212), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. 
NRW. S. 511) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:

   „§ 15 Ausstattung des Zimmers, persönlicher Be-
reich“.

 b)  Die Angabe zu § 66 wird wie folgt gefasst:

   „§ 66 (weggefallen)“.

 c)  Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst:

   „§ 68 (weggefallen)“.  

 d)  Die Angabe

   „Abschnitt 18
   Datenschutz“

   wird durch die Angabe

   „Abschnitt 18
   Schlussbestimmungen“

   ersetzt.

 e)  Die Angabe zu § 99 wird wie folgt gefasst:

   „§ 99 Kriminologischer Dienst, Evaluation“.

 f)  Die Angabe

   „Abschnitt 19
   Schlussbestimmungen“

   wird gestrichen.

 g)  Die Angaben zu den §§  100 bis 102 werden wie 
folgt gefasst:

   „§ 100   Einschränkung von Grundrechten

   § 101   Fortgeltung und Ersetzung von Bundes-
recht
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   § 102   Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichts-
pfl icht“.

 h)  Die Angabe zu § 103 wird gestrichen.

 2.  In § 7 Absatz 4 werden die Wörter „, insbesondere ih-
re Auskunftsrechte nach § 106,“ gestrichen.

 3.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „§ 15
  Ausstattung des Zimmers, persönlicher Bereich“.

 b)  In Absatz  3 wird die Angabe „bis 7“ durch die 
Angabe „und 4“ ersetzt.

 4.  In § 21 Absatz 4 werden die Wörter „§ 109 des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „§  21 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018 (GV. 
NRW. S. 555)“ ersetzt.

 5.   In § 22 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 66 Ab-
satz 5 und 7“ durch die Wörter „§ 24 Absatz 5 und 6 
des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen“ ersetzt.

 6.  In § 53 Absatz 4 werden die Wörter „§ 124 des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „§  27 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 7.  § 66 wird aufgehoben.

 8.  § 68 wird aufgehoben.

 9.  § 69 Absatz 8 Satz 2 wird aufgehoben.

10.  Abschnitt 18 wird aufgehoben.

11.  Abschnitt 19 wird Abschnitt 18.

12.  § 100 wird § 99 und Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) §  19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.“

13.  Die §§ 101 bis 103 werden die §§ 100 bis 102.

Artikel 6
Änderung des Jugendarrestvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Jugendarrestvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen 
vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 203), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 
S. 511) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 32 wird wie folgt gefasst:

   „§ 32 (weggefallen)“.

 b)  Die Angabe zu § 33 wird wie folgt gefasst:

   „§ 33 Kriminologischer Dienst“.

2.  § 4 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Erscheinen Jugendliche trotz ordnungsgemä-
ßer Ladung zum Antritt des Jugendarrestes nicht 
und ist das Ausbleiben nicht ausreichend entschul-
digt, kann die gemäß § 85 Absatz 1 des Jugendge-
richtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 
2017 (BGBl.  I S.  3295) geändert worden ist, zu-
ständige Vollstreckungsleitung die Zuführung 
durch die Polizei anordnen. Sie kann Anordnungen 
über die Art und Weise der Durchsetzung der Vor-
führung treffen.“

 b)  Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 
3 bis 5.

3.  § 22 Absatz 7 wird aufgehoben.

4.  § 32 wird aufgehoben.

5.  § 33 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 33
  Kriminologischer Dienst

  §  108 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
gilt entsprechend.“

Artikel 7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 12. Oktober 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin   L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim   S t a m p 

Der Minister des Innern 
zugleich für den Minister der Finanzen 

und für den Minister der Justiz

Herbert   R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales

Karl-Josef   L a u m a n n

– GV. NRW. 2018 S. 555

820

Gesetz 
zur Änderung des Teilhabe- und 

Integrationsgesetzes
Vom 12. Oktober 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Artikel 1

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz vom 14. Februar 
2012 (GV. NRW. S. 97) wird wie folgt geändert: 

1.   In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu 
§ 14 folgende Angaben eingefügt:

  „§ 14a Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen

  § 14b Zuweisungen aus dem Europäischen Asyl-, Mig-
rations- und Integrationsfonds“.

2.   In §  10 Absatz  3, 4 und 5 werden jeweils die Wörter 
„Vertriebenen- und Integrationsfragen“ durch die 
Wörter „Vertriebenen- und Aussiedlerfragen“ ersetzt.

3.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer  3 werden die Wörter „Gesetzes über 
den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Inte-
gration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufent-
haltsgesetz) und deren miteingereiste Familienan-
gehörige, die eine Aufenthaltserlaubnis auf der 
Grundlage des §  23 Absatz  1 erhalten haben, 
sowie“ durch die Wörter „Aufenthaltsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 
2008 (BGBl.  I S. 162), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 8. März 2018 (BGBl. I S. 342) ge-
ändert worden ist,“ ersetzt.
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 b)  Nach Nummer  3 wird folgende Nummer  4 einge-
fügt:

  „4.  Ausländerinnen und Ausländer im Sinne von 
§ 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes (Resett-
lement-Flüchtlinge) sowie“.

 c)  Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.

4.   In §  13 Absatz  2 Satz  1 wird die Angabe „und 4“ 
durch die Angabe „bis 5“ ersetzt. 

5.   Nach § 14 werden folgende §§ 14a und 14b eingefügt:

 „§ 14a
 Zuweisungen für 
 Integrationsmaßnahmen

(1) Die Gemeinden erhalten im Jahr 2018 Zuweisungen 
in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro zur Entlas-
tung bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von 
Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und 
Geduldeten.

(2) Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Summe 
der Personen der nach § 4 Absatz 3 Satz 1, § 3 Absatz 3 
Satz 2 und Satz 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 
28. Dezember 2003 (GV. NRW. S.  93), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, erstellten durchschnittlichen 
Bestandsstatistik für die Monate Oktober bis Dezember 
2017 mit einem Anteil von 40 Prozent und des nach § 6 
Absatz  2 der Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 971) zum Stichtag 
1. Januar 2018 erhobenen Bestandes an Personen unter 
Berücksichtigung von Nachmeldungen bis zum 31. Mai 
2018 mit einem Anteil von 60 Prozent auf die Gemeinden 
verteilt. Um eine sachgerechte Mindestpartizipation an 
den Zuweisungen für jede Gemeinde sicherzustellen, er-
hält jede Gemeinde dabei mindestens einen Betrag in 
Höhe von 50 000 Euro. Maßgeblich sind die Daten der 
Bestandsstatistik nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 
nach Satz 1 in der Fassung nach Überprüfung gemäß § 6 
Absatz  3 Flüchtlingsaufnahmegesetz bis zum 31. Mai 
2018.

(3) Der nach Absatz 2 ermittelte Zuweisungsbetrag wird 
durch die Bezirksregierung Arnsberg – Kompetenzzent-
rum für Integration – auf der Grundlage der durch das 
für Integration zuständige Ministerium ermittelten Be-
träge bis spätestens zum 31. Oktober 2018 festgesetzt 
und ausgezahlt. Die Einzelheiten zu den Datengrundla-
gen, Berechnungen und zur Zahlungsabwicklung regelt 
das für Integration zuständige Ministerium im Einver-
nehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
durch Erlass. 

(4) Die Maßnahmen der Gemeinden zur Integration nach 
Absatz  1 können sich an den Zielen und Grundsätzen 
nach § 1 Nummer 1 bis Nummer 6 und Nummer 8 und 
§ 2 ausrichten. Gesetzliche Leistungen nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch, dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 254) geändert worden ist, sind keine Maßnah-
men zur Integration im Sinne des Absatzes 1.

(5) Die Gemeinden setzen die Zuweisungen für Maßnah-
men nach den Absätzen 1 und 4 ein. Zu ihrer Unterstüt-
zung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von Auf-
gaben beauftragen. Die Gemeinden können dabei auch 
bereits abgeschlossene, noch bestehende oder neue kom-
munale Maßnahmen zur Integration für den Zeitraum 1. 
Januar 2015 bis 31. Oktober 2019 berücksichtigen. Dabei 
wird unwiderlegbar vermutet, dass Maßnahmen nach 
Satz  1 bis 3 in den Gemeinden jeweils mindestens in 
Höhe der Zuweisung nach den Absätzen 1 bis 3 erfolgt 
sind beziehungsweise erfolgen.

§ 14b
Zuweisungen aus dem Europäischen Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten Zuwei-
sungen infolge der Weiterleitung von Sonderzahlungen 
für Fälle des Familiennachzugs im Kontext der legalen 
humanitären Aufnahme von Syrern aus der Türkei aus 

dem Europäischen Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds. Die Gesamthöhe der Zuweisungen ergibt sich aus 
dem vom Bund an das Land tatsächlich erstatteten Be-
trag in 2018. Dieser Betrag wird unter Berücksichtigung 
der von den Gemeinden an die Bezirksregierungen ge-
meldeten Familiennachzugsfälle auf die Kreise und 
kreisfreien Städte verteilt. Die Kreise geben die Zuwei-
sungen an ihre kreisangehörigen Gemeinden, in die der 
jeweilige Familiennachzug erfolgt ist, unverzüglich wei-
ter.

(2) Der nach Absatz 1 ermittelte Zuweisungsbetrag wird 
durch das Kompetenzzentrum für Integration auf der 
Grundlage der durch das für Integration zuständige Mi-
nisterium ermittelten Beträge festgesetzt und ausgezahlt.

(3) Die Einzelheiten zur Berechnung und Zahlungsab-
wicklung regelt das für Integration zuständige Ministe-
rium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständi-
gen Ministerium durch Erlass.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 12. Oktober 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin   L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Dr. Joachim   S t a m p

Der Minister des Innern 
zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert   R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef   L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina   S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 573

Fortschreibung des Regionalplans Münsterland 
Sachlicher Teilplan Kalkstein 

Vom 10. Oktober 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 25. Juni 2018 die Fortschreibung des 
Regionalplans Münsterland, Sachlicher Teilplan Kalk-
stein, aufgestellt. 

Diesen Sachlichen Teilplan hat mir die Regionalpla-
nungsbehörde Münster mit Bericht vom 10. Juli 2018 – 
Aktenzeichen: 32.1.1.3 – gemäß §  19 Absatz  6 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) geän-
dert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird der Sachliche Teilplan Kalkstein 
des Regionalplans Münsterland bei der Bezirksregierung 
Münster (Regionalplanungsbehörde) sowie dem Kreis 
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Borken, den Gemeinden des Kreises Borken, dem Kreis 
Coesfeld, den Gemeinden des Kreises Coesfeld, dem 
Kreis Steinfurt, den Gemeinden des Kreises Steinfurt, 
dem Kreis Warendorf, den Gemeinden des Kreises Wa-
rendorf und der kreisfreien Stadt Münster zur Einsicht 
für jedermann niedergelegt.

Der Sachliche Teilplan Kalkstein wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung des Sachlichen Teilplans Kalkstein un-
beachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die Fortschreibung des Regionalplans Münster-
land, Sachlicher Teilplan Kalkstein, kann Klage vor dem 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-West-
falen erhoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jah-
res nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 10. Oktober 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Andreas   M a c h w i r t h 

– GV. NRW. 2018 S. 574
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